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die die Einbeziehungsvoraussetzungen nicht erfüllen (z. B. Schwiegerkinder und minderjährige Stief-

kinder), werden hingegen mit der Aufnahme im Bundesgebiet keine deutschen Staatsangehörigen.

Sie können die deutsche Staatsangehörigkeit nur mit einem Antrag auf Einbürgerung erwerben,

wenn sie die hierfür erforderlichen Voraussetzungen nach den allgemeinen Einbürgerungsvorschrif-

ten erfüllen (vgl. dazu Kapitel 8.6).

Änderung des Bundesvertriebenengesetzes 2023

Im Dezember 2023 ist eine Änderung des Bundesvertriebenengesetzes in Kraft getreten. Diese Ände-

rung betrifft vor allem Personen, die sich zunächst in ihren Personenstandsurkunden nicht zur deut-

schen, sondern zu einer anderen Nationalität bekannt haben (sogenanntes Gegenbekenntnis). Die Ge-

setzesänderung ist eine Reaktion auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 26. Januar 2021

(Az. 1 C 5.20), mit dem die Anforderungen an das Abrücken von einem Gegenbekenntnis und somit

an den Nachweis eines Bekenntnisses zum deutschen Volkstum erhöht worden waren. Der neu ein-

geführte § 6 Abs. 2 S. 2 BVFG legt nun fest, dass geänderte Nationalitätenerklärungen nur zum deut-

schen Volkstum früheren Bekenntnissen zu einem nichtdeutschen Volkstum vorgehen. Damit gilt

wieder die alte, für die Antragstellenden günstigere Rechtslage.119

Zudem hat der Gesetzgeber in § 4 Abs. 4 BVFG eine Verordnungsermächtigung geschaffen, die dem

Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI) ermöglicht festzulegen, unter welchen Voraus-

setzungen der Wohnsitz im Sinne des § 4 Abs. 1 BVFG bei einem länger als 6 Monate dauernden,

kriegsbedingten Aufenthalt außerhalb des Aussiedlungsgebietes als fortbestehend gilt. Von dieser

Verordnungsermächtigung hat das BMI im Jahr 2024 Gebrauch gemacht und die „Kriegsbedingte

Wohnsitzfortgeltungsverordnung“ (KrWoFGV) erlassen.

Regelung für das Aufnahmeverfahren von Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern infolge des

Krieges in der Ukraine

Im Rahmen der bereits seit 2017 bestehenden Visumfreiheit können Personen aus der Ukraine, die

aufgrund des russischen Angriffskrieges fliehen, visumfrei in die EU einreisen. Dies gilt selbstver-

ständlich auch für Menschen, die als Spätaussiedlerin oder Spätaussiedler nach Deutschland kommen

möchten. Diese Personengruppe hat aufgrund der derzeitigen Kriegssituation die Möglichkeit, nach

der Aufenthaltnahme im Bundesgebiet einen Antrag auf Aufnahme im Härtewege beim BVA zu stel-

len.120 Dafür müssen jedoch, wie bei einem Antrag aus dem Aussiedlungsgebiet, alle Voraussetzungen

für die Anerkennung als Spätaussiedlerin oder Spätaussiedler nach dem BVFG erfüllt sein.

3.7.2 Entwicklung der Zuwanderung

Die statistische Erfassung der Aufnahme von Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern erfolgt perso-

nenbezogen durch das BVA. Zwischen 1990 bis 2024 sind im Rahmen des Spätaussiedlerzuzugs rund

2,6 Millionen Menschen (exakt 2.581.243) nach Deutschland eingewandert. Es ist davon auszugehen,

dass die überwiegende Mehrheit von ihnen dauerhaft in Deutschland bleibt.121

Den Höchststand erreichte die Zuwanderung von Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern

119 https://www.bva.bund.de/SharedDocs/Kurzmeldungen/DE/Buerger/Migration-Integration/Spaetaussiedler/Sonstige_Meldun-
gen/Aenderung_BVFG_in_Kraft_2023.html.
120 Vgl. hierzu ausführlich: https://www.bva.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Buerger/Migration-Integration/Spaetaussied-
ler/Vordrucke_Merkblaetter/Merkblatt_Ukraine.pdf.
121 Vgl. Worbs et al. (2013, S. 35 f.) sowie für eine aktuelle Analyse des Integrationsstandes Friedrichs und Graf (2022).
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einschließlich ihrer Familienangehörigen im Jahr 1990 mit 397.073 Personen. In den Folgejahren sind

die Zuzugszahlen stetig zurückgegangen. Im Jahr 2012 wurde mit nur 1.817 Personen der niedrigste

Wert seit Beginn des Aufnahmeverfahrens im Jahr 1950 verzeichnet (vgl. Abbildung 3-48 und

Abbildung 3-49). In den folgenden Jahren wurde nach Lockerungen der rechtlichen Voraussetzungen

für die Anerkennung als Spätaussiedlerin bzw. Spätaussiedler wieder ein Anstieg der Zuzugszahlen

auf 7.155 im Jahr 2019 verzeichnet. Im Jahr 2020 wurden 4.309 Personen als Spätaussiedlerinnen bzw.

Spätaussiedler und deren Angehörige registriert. Dies entspricht einem Rückgang im Vergleich zum

Vorjahr um 39,8 %, der insbesondere durch Einschränkungen infolge der COVID-19-Pandemie so-

wohl in den Herkunftsländern als auch in Deutschland zu erklären ist. Im Jahr 2021 stiegen die An-

zahl der zugezogenen Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler und Familienangehörigen wieder auf

das Niveau von 2019 an (7.052), blieb im Jahr 2023 nahezu konstant (6.655), und ging im Jahr 2024 wie-

der zurück auf 4.328. Dies entspricht einem Rückgang von 35 % und damit auf das Niveau des

Corona-Jahres 2020.

Abbildung 3-48: Zuwanderung von Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern und ihren Familienange-

hörigen nach Deutschland seit 1990 (Gesamtzahlen)

Quelle: BVA
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Abbildung 3-49: Zuwanderung von Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern und ihren Familienange-

hörigen nach Herkunftsländern seit 2010

Quelle: BVA

Herkunftsländer

Seit Anfang der 1990er-Jahre hat sich sowohl die Größenordnung als auch die Zusammensetzung des

Zuzugs von Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern nach Herkunftsgebieten stark verändert (vgl.

Tabelle 3-50 im Anhang sowie Abbildung 3-49). Im Jahr 1990 kamen noch 133.872 Personen aus Polen

und 111.150 aus Rumänien nach Deutschland. Im Jahr 2024 hingegen wurde aus diesen Ländern kein

Zuzug verzeichnet. Der Rückgang der Zuzugszahlen aus diesen Staaten ist insbesondere auf das In-

krafttreten des KfbG im Januar 1993 und das dadurch eingeführte Erfordernis der Glaubhaftmachung

eines Kriegsfolgenschicksals zurückzuführen.122

Seit 1990 stellen Personen aus den Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion die zahlenmäßig

größte Gruppe unter den Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler dar. Mittlerweile kommen nahezu

alle Zugezogenen dieser Gruppe aus dieser Region. Im Jahr 2024 zogen 4.327 Personen aus den Nach-

folgestaaten der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland (2023: 6.647). Ihr Anteil am gesamten Zu-

zug liegt seit Jahren bei etwa 98 %, im Jahr 2024 sogar nahezu 100 %, lediglich eine Person kam nicht

aus diesem Gebiet. Hierbei waren die größten Herkunftsländer im Jahr 2024 die Russische Föderation

mit 2.397 Personen (2023: 3.329) sowie Kasachstan mit 1.549 Personen (2023: 2.546). Aus der Ukraine

kamen im Jahr 2024 131 (2023: 419), aus Kirgisistan 99 (2023: 169) und aus Belarus 61 Personen (2023:

83) (vgl. Tabelle 3-50 im Anhang).

122 Seit dem Inkrafttreten des KfbG müssen Antragstellende, die nicht aus den Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion stam-
men, glaubhaft machen, dass sie am 31. Dezember 1992 oder danach Benachteiligungen aufgrund ihrer deutschen Volkszugehörigkeit
ausgesetzt waren (§ 4 Abs. 2 BVFG). Bei Antragstellenden aus den Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion wird die Fortwir-
kung dieser Benachteiligungen als gesetzliche Kriegsfolgenschicksalsvermutung weiterhin unterstellt.
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Altersstruktur

Die Zuwanderung von Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern und ihren Familienangehörigen

wirkt sich – ähnlich wie die Zuwanderung von ausländischen Staatsangehörigen – positiv auf die Al-

tersstruktur der Bevölkerung in Deutschland aus. Die Zugewanderten sind im Durchschnitt ver-

gleichsweise jung, was zu einem Verjüngungseffekt in der Gesamtbevölkerung beiträgt. So waren

81,0 % der im Jahr 2024 nach den Vorschriften des BVFG Zugezogenen unter 45 Jahre alt, während

nur 49,4 % der Gesamtbevölkerung auf diese Altersgruppe entfallen (vgl. Tabelle 3-51 im Anhang). Da-

gegen waren nur 3,0 % der Zugezogenen 65 Jahre und älter, diese Altersgruppe macht jedoch 22,7 %

der Gesamtbevölkerung aus.

Abbildung 3-50: Altersstruktur der im Jahr 2024 zugezogenen Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler

und ihrer Familienangehörigen im Vergleich zur Gesamtbevölkerung

Quelle: BVA

3.8 Zuwanderung von deutschen Staatsangehörigen

Von 1991 bis 2004 sowie im Jahr 2009 stellten deutsche Staatsangehörige die größte Zuzugsgruppe aus

dem Ausland dar. Im Jahr 2024 wurden 189.107 Zuzüge von deutschen Staatsangehörigen in der Wan-

derungsstatistik erfasst (2023: 191.356). Dazu zählen auch Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler so-

wie deren im Aufnahmebescheid einbezogene Angehörige nach dem Bundesvertriebenengesetz (vgl.

Kapitel 3.7). Damit sind deutsche Staatsangehörige nach ukrainischen Staatsangehörigen die zweit-

größte Zuwanderungsgruppe. Der Anteil der Zuzüge von deutschen Staatsangehörigen an der Ge-

samtzuwanderung beträgt 11,2 %.

Insgesamt ist die Zahl der Zuzüge von deutschen Staatsangehörigen seit Mitte der 1990er-Jahre zu-

rückgegangen. Ab Mitte der 2000er-Jahre war jedoch eine steigende Tendenz feststellen. Im Jahr 2024
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ist die Anzahl der Zuzüge gegenüber 2023 um 1,2 % gesunken. Die Zahl der Fortzüge stieg gegenüber

2023 um 1,9 % auf 269.986 Personen (vgl. Tabelle 3-17).

Tabelle 3-17: Zu- und Fortzüge deutscher Staatsangehöriger seit 2012

Jahr
Zuzüge

insgesamt

Darunter:

Spätaussiedlerinnen und Spät-

aussiedler1

Zuzüge ohne

Spätaussiedlerinnen und

Spätaussiedler

Fortzüge

insgesamt

Wande-

rungssaldo

Wanderungssaldo

ohne Spätaussiedle-

rinnen und Spätaus-

siedler
Absolut In % Absolut In %

2012 115.028 1.538 1,3% 113.490 98,7% 133.232 -18.204 -19.742

2013 118.425 2.160 1,8% 116.265 98,2% 140.282 -21.857 -24.017

2014 122.195 4.215 3,4% 117.980 96,6% 148.636 -26.441 -30.656

2015 120.713 4.748 3,9% 115.965 96,1% 138.273 -17.560 -22.308

20162 146.047 5.128 3,5% 140.919 96,5% 281.411 -135.364 -140.492

2017 166.703 5.769 3,5% 160.934 96,5% 249.181 -82.478 -88.247

2018 201.531 5.862 2,9% 195.669 97,1% 261.851 -60.320 -66.182

20193 212.669 6.035 2,8% 206.634 97,2% 270.294 -57.625 -63.660

20204 191.883 3.559 1,9% 188.324 98,1% 220.239 -28.356 -31.915

2021 183.650 5.948 3,2% 177.702 96,8% 247.829 -64.179 -70.127

2022 184.753 6.117 3,3% 178.636 96,7% 268.167 -83.414 -89.531

2023 191.356 5.875 3,1% 184.701 96,5% 265.035 -73.679 -79.554

2024 189.107 3.943 2,1% 185.164 97,9% 269.986 -80.879 -84.822

Anmerkung: Ab 2016 Bruch in der Zeitreihe. Ab dem 1. Januar 2016 werden Zu- und Fortzüge von deutschen Staatsangehörigen von
bzw. nach „unbekannt/ohne Angabe“ in der Wanderungsstatistik zusätzlich berücksichtigt, daher fallen die Zu- und Fortzugszahlen
von deutschen Staatsangehörigen ab 2016 höher aus. Die Ergebnisse sind nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar.
1) Personen, die mit Ausstellung der Spätaussiedlerbescheinigung die deutsche Staatsangehörigkeit erhielten. Dies betrifft Spätaus-
siedlerinnen und Spätaussiedler in eigener Person (§ 4 Abs. 1 BVFG) sowie deren Ehepartnerin oder Ehepartner und ihre Nachfahren
(§ 7 Abs. 2 BVFG).
2) Die Ergebnisse ab dem Berichtsjahr 2016 sind aufgrund methodischer Änderungen und technischer Weiterentwicklungen nur be-
dingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar (vgl. die Anmerkung). Ausführliche Informationen dazu befinden sich auf der Internet-
seite des Statistischen Bundesamtes zu Wanderungen.
3) Die Ergebnisse des Berichtsjahres 2019 enthalten vermehrte Abmeldungen von Amts wegen von Unionsbürgerinnen und Unions-
bürgern, die im Rahmen der Europawahl von Meldebehörden vorgenommen wurden. Aus diesem Grund ist die Fortzugszahl 2019 nur
beschränkt mit den Werten davor und danach vergleichbar.
4) Im Zuge der Maßnahmen zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie kann es außerdem ab Mitte März 2020 aufgrund von Ein-
schränkungen im Publikumsverkehr der Meldebehörden oder von verlängerten Fristen zur An- und Abmeldung zu einer zeitlich ver-
zögerten Erfassung von Wanderungsfällen in der Statistik gekommen sein.

Quelle: Statistisches Bundesamt (Wanderungsstatistik), Bundesverwaltungsamt

Neben den Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern gehören rückkehrende deutsche Staatsangehö-

rige zur Gruppe der Zu- und Fortzugsstatistik erfassten Personen.123 Diese besitzen das uneinge-

schränkte Recht zur Einreise nach Deutschland. Nach Abzug der Spätaussiedlerinnen und Spätaus-

siedler liegt die Zahl der jährlich zugewanderten deutschen Staatsangehörigen seit 2010 bei über

100.000 Personen, im Jahr 2019 betrug sie sogar über 200.000 Personen (206.634). Seitdem ist die Zahl

wieder rückläufig, wobei im Jahr 2024 mit 185.164 Personen eine leichte Steigerung gegenüber dem

Vorjahr verzeichnet wurde (+0,3 %). Seit dem 2010 bewegte sich der Anteil der deutschen Rückkeh-

renden an der gesamten Zuwanderung deutscher Staatsangehöriger insgesamt relativ konstant bei

etwa 97 % (vgl. Tabelle 3-17). Diese Gruppe umfasst unter anderem Personen, die nach einem zeitlich

befristeten Auslandsaufenthalt aus beruflichen Gründen, als Seniorinnen und Senioren,

123 Darunter fallen auch Kinder mit deutscher Staatsangehörigkeit, die während eines Auslandsaufenthaltes der Eltern geboren wur-
den und zum ersten Mal nach Deutschland einreisen.
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Studierende124 oder Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler125 nach Deutschland zurückgekehrt

sind, einschließlich ihrer Angehörigen.

Es ist davon auszugehen, dass ein Teil der Rückkehrenden bei der Ausreise aus Deutschland nicht of-

fiziell bei den Behörden abgemeldet war, da bei kurzen Auslandsaufenthalten der inländische Wohn-

sitz häufig beibehalten wird. Entsprechend entfällt bei der Rückkehr nach Deutschland auch die An-

meldung. Dies betrifft beispielsweise Studierende, die nur 1 oder 2 Semester im Ausland verbringen

und ihren Wohnsitz in Deutschland nicht aufgeben. Auch Seniorinnen und Senioren, die einen Teil

des Jahres etwa in Spanien verbringen, behalten häufig ihren Wohnsitz in Deutschland. Demnach bil-

den die registrierten Wanderungszahlen von deutschen Staatsangehörigen, wie es auch bei ausländi-

schen Staatsangehörigen der Fall ist, nicht das vollständige Migrationsgeschehen ab, da nur gemelde-

ten Wanderungsbewegungen in die Statistik eingehen.

In Abbildung 3-51 wird der Wanderungssaldo dargestellt. Um die Entwicklung der Rückkehrenden

mit deutscher Staatsangehörigkeit differenzierter zu betrachten, wurden bei den Zuzügen die Spät-

aussiedlerinnen und Spätaussiedler anhand der Zugangszahlen des Bundesverwaltungsamtes heraus-

gerechnet (vgl. Kapitel 3.7). Bei den Fortzügen ist ein solche Unterscheidung nicht möglich, da Spät-

aussiedlerinnen und Spätaussiedler innerhalb der Gruppe der deutschen Staatsangehörigen nicht ge-

sondert erfasst werden.

Seit 2016 werden zudem die Zu- und Fortzüge von deutschen Staatsangehörigen von bzw. nach „un-

bekannt/ohne Angabe“ als Außenwanderung berücksichtigt. Vorher wurden diese Fälle in der Wan-

derungsstatistik und in Folge auch in der Bevölkerungsfortschreibung weitgehend nicht erfasst. Die-

ser methodische Wechsel hat ab dem Jahr 2016 zu einem deutlichen Anstieg der erfassten Zahlen ge-

führt, weshalb die Daten seitdem nur bedingt mit den Vorjahren vergleichbar sind.

124 So waren im Jahr 2022 etwa 138.000 deutsche Studierende an ausländischen Hochschulen eingeschrieben (2021: 137.500). Insge-
samt ist die Zahl der Deutschen, die für ein Studium ins Ausland zogen, fast kontinuierlich angestiegen (vgl. dazu Kapitel 4.3). Das
Statistische Bundesamt gibt in seiner Publikation „Deutsche Studierende im Ausland“ jährlich jeweils die Zahlen für den 2 Jahre zuvor
liegenden Berichtszeitraum an.
125 Zur – häufig nur temporären – Abwanderung und zur Rückkehrbereitschaft von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern mit
deutscher Staatsangehörigkeit vgl. Kapitel 4.3.
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Abbildung 3-51: Migration von deutschen Staatsangehörigen seit 2012

Anmerkungen: Zuzüge ohne Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler, die mit Ausstellung der Spätaussiedlerbescheinigung die deut-
sche Staatsangehörigkeit erhalten haben. Dies betrifft sowohl Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler in eigener Person (§ 4
Abs. 1 BVFG) als auch deren Ehepartnerin oder Ehepartner und ihre Nachfahren (§ 7 Abs. 2 BVFG).
Ab 2016 gibt es einen Bruch in der Zeitreihe. Ab dem 1. Januar 2016 werden Zu- und Fortzüge von deutschen Staatsangehörigen von
bzw. nach „unbekannt/ohne Angabe“ in der Wanderungsstatistik zusätzlich berücksichtigt, daher fallen die Zu- und Fortzugszahlen
von deutschen Staatsangehörigen ab 2016 höher aus. Die Ergebnisse sind nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar. Aus-
führliche Informationen dazu sind auf der Internetseite des Statistischen Bundesamtes zum Thema Wanderungen zu finden.
Die Ergebnisse des Berichtsjahres 2019 umfassen vermehrte Abmeldungen von Amts wegen von Unionsbürgerinnen und Unionsbür-
gern, die im Rahmen der Europawahl von Meldebehörden vorgenommen wurden. Aus diesem Grund ist die Fortzugszahl 2019 nur
beschränkt mit denen der Vorjahre und danach vergleichbar.
Im Zuge der Maßnahmen zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie kann es außerdem ab Mitte März 2020 aufgrund von Einschrän-
kungen im Publikumsverkehr der Meldebehörden oder von verlängerten Fristen zur An- und Abmeldung zu einer zeitlich verzögerten
Erfassung von Wanderungsfällen in der Statistik gekommen sein.

Quelle: Statistisches Bundesamt, Bundesverwaltungsamt

Unter Herausrechnung der im vertriebenenrechtlichen Verfahren aufgenommenen Personen, die als

Zuzüge von deutschen Staatsangehörigen erfasst werden, zeigt sich seit den 1980er-Jahren ein negati-

ver Wanderungssaldo deutscher Staatsangehöriger. Unter Berücksichtigung der Zuzüge von Spätaus-

siedlerinnen und Spätaussiedlern war der Wanderungssaldo bis zum Jahr 2004 positiv.126 Im Jahr 2024

lag der Wanderungssaldo von deutschen Staatsangehörigen bei -80.879 inkl. Spätaussiedlerinnen und

Spätaussiedlern (2023: -73.679). Ohne Berücksichtigung dieser Gruppe belief sich der Saldo auf -84.822

(2023: -79.554) (vgl. Abbildung 3-51 und Tabelle 3-17).

126 Belastbare Wanderungszahlen von Deutschen und ausländischen Staatsangehörigen liegen erst seit 1954 vor. Wanderungszahlen
nach Herkunfts-/Zielländern existieren ab 1952 und Daten nach Staatsangehörigkeiten ab 1962.
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Abbildung 3-52: Zuzüge von deutschen Staatsangehörigen im Jahr 2024 nach Land des vorherigen

Aufenthalts

Quelle: Statistisches Bundesamt, Wanderungsstatistik

Ein Blick auf die Herkunftsländer deutscher Rückkehrender zeigt folgendes Bild: Die Schweiz ist
nicht nur das Hauptzielland127 bei Fortzügen deutscher Staatsangehöriger, sondern auch das Land mit
den meisten deutschen Rückkehrenden. Im Jahr 2024 wanderten 8.378 deutsche Staatsangehörige aus
der Schweiz zurück nach Deutschland (2023: 8.340). Das waren 4,4 % aller deutschen Rückkehrenden.
Die Zahl der Zuzüge von Deutschen aus der Schweiz erreichte 2015 seinen Höhepunkt, seit 2016 sinkt
dieser Wert wieder Aus den Vereinigten Staaten wanderten im Jahr 2024 6.835 deutsche Staatsange-
hörige zurück nach Deutschland, was einem Anteil von 3,6 % entsprach (2023: 6.887). 6.520 deutsche
Staatsangehörige (3,4 %) zogen aus Österreich zu (2023: 6.155) (vgl. Tabelle 3-52 im Anhang). Unter
den 10 wichtigsten Herkunftsländern befindet sich mit der Russischen Föderation zudem ein wichti-
ges Herkunftsland von Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern n (vgl. Tabelle 3-52 im Anhang).128

Die Zahl der deutschen Rückkehrenden aus der Türkei war seit den 1990er-Jahren nahezu durchge-
hend gestiegen. Für das Jahr 2024 zeichnet sich jedoch mit 5.502 Rückkehrenden ein Rückgang von -
20,3 % ab. Im Jahr 2024 (2023: 6.907). Aus der Wanderungsstatistik geht nicht hervor, ob es bei den
Rückkehrenden um eingebürgerte türkeistämmige Menschen oder um Personen ohne Einwande-
rungsgeschichte handelt.

127 Zu den Fortzügen von deutschen Staatsangehörigen differenziert nach Zielländern vgl. Kapitel 4.3.
128 Ein Teil der Rückkehrenden mit deutscher Staatsangehörigkeit zieht aus “unbekannten” Staaten zu und war vorher auch schon
nach “unbekannt” verzogen. Zum Teil handelt es sich nach Analysen des Statistischen Bundesamtes dabei um Personen, die gar nicht
gewandert, sondern unangemeldet in Deutschland verblieben sind. Vgl. Statistisches Bundesamt (2025c) und Dreschmitt und Eberle
(2025).
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4 Abwanderung aus Deutschland

4.1 Begriffe und Datenquellen

Legaldefinitionen der Begriffe „Auswanderung“ bzw. „Abwanderung“ existieren im deutschen Rechts-

system nicht. Ein Wohnsitzwechsel ins Ausland, verbunden mit der Abmeldung der bisher bestehen-

den Wohnung, wird statistisch bei der zuständigen Meldebehörde als Fortzug erfasst und nicht als

Ab- oder Auswanderung. Seit dem Inkrafttreten des Bundesmeldegesetzes (BMG) am 1. Novem-

ber 2015 regelt § 17 Abs. 2 BMG: „Wer aus einer Wohnung auszieht und keine neue Wohnung im In-

land bezieht, hat sich innerhalb von 2 Wochen nach dem Auszug bei der Meldebehörde abzumelden.“

Daher gibt die Wanderungsstatistik Auskunft über Fortzüge ins Ausland, also Wohnortwechsel von

Personen über die Grenzen Deutschlands hinweg (vgl. Kapitel 1). Weitere Kriterien, wie z. B. die (beab-

sichtigte) Dauer des Aufenthalts im Ausland, werden nicht erhoben. Infolgedessen kann anhand der

Fortzugszahlen keine Unterscheidung zwischen kurzfristigen (z. B. im Rahmen eines Auslandsstudi-

ums) oder längerfristigen bzw. dauerhaften Aufenthalten im Ausland getroffen werden.

Infobox: Zentrale Statistiken und Datenquellen zur Abwanderung aus Deutschland

Datenquelle Herausgegeben von Erhebungsinhalte Berichtsweg Periodizität

der Erhe-

bung

Wanderungsstatistik Statistisches Bundesamt

(Destatis)

Wanderungsfall: Alle Zu-

und Fortzüge über die Bun-

desgrenzen, deutsche und

ausländische Staatsangehö-

rige

Einwohnermeldeämter:

An- und Abmeldungen,

Vollerhebung

Monatlich

und jährlich

Ausländerzentralregister

(AZR)

Bundesamt für Migration

und Flüchtlinge (BAMF)

Personenstatistik: Anzahl

der Zu- und Fortzüge von

Personen ohne deutsche

Staatsangehörigkeit

Hauptsächlich Auslän-

derbehörden: Erfassung

von ausländischen

Staatsangehörigen mit

Meldestatus, die sich

länger als 3 Monate in

Deutschland aufhalten

Kontinuier-

lich

Wissenschaft Weltoffen Deutscher Akademischer

Austauschdienst (DAAD),

Deutsches Zentrum für

Hochschul- und Wissen-

schaftsforschung (DZHW)

Geförderte deutsche Gast-

wissenschaftlerinnen und

Gastwissenschaftler im

Ausland

DAAD/DZHW-Abfrage

bei relevanten Förder-

organisationen

Jährlich

Ärztestatistik Bundesärztekammer Abwanderung von Ärztin-

nen und Ärzten: Anzahl der

Ärztinnen und Ärzte, die ins

Ausland gewandert sind

Erhebung der Ärzte-

kammer

Jährlich

Geförderte Ausreisen im

Rahmen des

REAG/GARP-Programms

Internationale Organisa-

tion für Migration (IOM)

Personen, denen eine fi-

nanzielle Unterstützung zur

Ausreise bestätigt wurde.

Die Daten beruhen auf An-

gaben, die in den

REAG/GARP-Anträgen auf

Förderleistung gemacht

wurden.

REAG/GARP Jahresbe-

richt

Jährlich

Quelle: Eigene Darstellung BAMF
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4.2 Abwanderung von ausländischen Staatsangehörigen

4.2.1 Entwicklung der Fortzüge

Nach einem Anstieg der Zuwanderung verlassen mit zeitlicher Verzögerung auch vermehrt ausländi-

sche Staatsangehörige Deutschland, wie die Entwicklung seit 2012 zeigt. Bis 2012 war die Anzahl der

Fortzüge relativ konstant, danach stieg sie, bis sie im Jahr 2016 den vorläufigen Höhepunkt erreichte

(Abbildung 4-1). Im Jahr 2024 war die Zahl der Fortzüge erneut sehr hoch (994.023, vgl. 2016:

1.083.767). Insgesamt sind zwischen 2012 und 2024 rund 19,1 Millionen ausländische Staatsangehö-

rige nach Deutschland zugezogen, im gleichen Zeitraum verließen aber auch etwa 11,1 Millionen das

Land wieder.

Abbildung 4-1: Migration von ausländischen Staatsangehörigen seit 2012

Anmerkungen: Die Genauigkeit der Ergebnisse für das Jahr 2016 ist aufgrund von Unstimmigkeiten in Zusammenhang mit der mel-

derechtlichen Behandlung von Schutzsuchenden eingeschränkt. Darüber hinaus sind die Ergebnisse ab dem Berichtsjahr 2016 auf-

grund methodischer Änderungen und technischer Weiterentwicklungen nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar. Aus-

führliche Informationen dazu befinden sich auf der Internetseite des Statistischen Bundesamtes zu Wanderungen. Die Ergebnisse des

Berichtsjahres 2019 enthalten vermehrte Abmeldungen von Amts wegen von Unionsbürgerinnen und Unionsbürgern, die im Rah-

men der Europawahl von Meldebehörden vorgenommen wurden. Aus diesem Grund ist die Zahl der Fortzüge nur eingeschränkt mit

den Vorjahreswerten vergleichbar. Im Zuge der Maßnahmen zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie kann es außerdem ab Mitte

März 2020 aufgrund von Einschränkungen im Publikumsverkehr der Meldebehörden oder von verlängerten Fristen zur An- und

Abmeldung zu einer zeitlich verzögerten Erfassung von Wanderungsfällen in der Statistik gekommen sein.

Quelle: Statistisches Bundesamt, Wanderungsstatistik

Im Jahr 2024 wurden 994.023 Fortzüge von ausländischen Personen registriert, ihre Zahl fiel damit

um 1,0 % im Vergleich zum Vorjahr (2023: 1.004.510). Im gleichen Zeitraum gab es 1.505.085 Zuzüge

von ausländischen Personen nach Deutschland (2023: 1.741.153, -13,6 %). Der Wanderungssaldo be-

trug damit +511.062 (2023: +763.643) (vgl. Abbildung 4-1).129

129 Zu den Fortzügen differenziert nach einzelnen Staatsangehörigkeiten vgl. Kapitel 1.3.
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4.2.2 Fortzüge nach der Aufenthaltsdauer

Auf Basis der AZR-Daten kann angegeben werden, wie lange ausländische Staatsangehörige vor ihrer

Ausreise in Deutschland gelebt haben. Die erfassten Fortzugszahlen umfassen Fälle von „Fortzügen

ins Ausland“ und „nach unbekannt“ sowie Personen mit dem Vermerk „nicht mehr aufhältig“. Insge-

samt sind laut AZR im Jahr 2024 759.630 Menschen aus Deutschland fortgezogen, was im Vergleich zu

2023 (805.945 Fortzüge) einem Rückgang um 5,7 % entspricht.130 Dieser Rückgang ist hauptsächlich

auf die gesunkene Abwanderung von ukrainischen Staatsangehörigen zurückzuführen, die im Jahr

2023 mit insgesamt 164.440 Fortzügen noch die größte Gruppe bildeten. Im Jahr 2024 wanderten nur

95.065 ukrainischen Staatsangehörige ab. Von diesen hatten 62,4 % zuvor zwischen 1 Jahr und 4 Jah-

ren in Deutschland gelebt, was darauf hindeutet, dass viele aufgrund des russischen Angriffskrieges

aus der Ukraine geflüchtet waren und anschließend entweder weitergewandert oder in die Ukraine

zurückgekehrt sind (vgl. Abbildung 4-2 und Tabelle 4-7 im Anhang).

Die Zahl der Fortzüge von ausländischen Staatsangehörigen laut AZR liegt damit deutlich unter der

Zahl der Fortzüge laut Wanderungsstatistik (994.023). Der Unterschied erklärt sich dadurch, dass die

Wanderungsstatistik auf Meldedaten basiert und auch Personen mit einem Kurzzeitaufenthalt von

weniger als 3 Monaten erfasst (z. B. saisonale Erwerbspersonen), die im AZR nicht registriert sind. So-

mit sind diese Kurzaufenthalte und die dazugehörigen Fortzüge nicht im AZR enthalten. Zudem sind

die Daten des AZR personenbezogen, was zu systematisch niedrigeren Zahlen führt als in den auf An-

und Abmeldungen basierenden, fallbezogenen Zahlen der Wanderungsstatistik des Statistischen Bun-

desamtes (vgl. Kapitel 1).

34,0 % der nach dem AZR im Jahr 2024 fortgezogenen ausländischen Staatsangehörigen hielten sich

weniger als 1 Jahr im Bundesgebiet auf, insgesamt 66,3 % weniger als 4 Jahre. Nur 4,6 % wanderten

nach einem Aufenthalt von mehr als 20 Jahren ab und 2,6 % nach mehr als 30 Jahren (vgl. Abbildung

4-2).

Abbildung 4-2: Fortzüge aus Deutschland nach Aufenthaltsdauer und häufigsten Staatsangehörigkei-
ten im Jahr 2024

Anmerkung: Werte unter 3 % werden nicht beschriftet.

Quelle: Ausländerzentralregister (eigene Berechnungen BAMF)

130 Stichtag der AZR-Auswertung ist der 31. März 2025.
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Vor der zweitgrößten Gruppe der ukrainischen Staatsangehörigen, die seit 2022 stark an Bedeutung

gewann, bilden Rumäninnen und Rumänen nun die größte Gruppe der fortziehenden ausländischen

Staatsangehörigen. Es folgen in der Fortzugsstatistik Staatsangehörige von Polen und Bulgarien. Bei

den türkischen Staatsangehörigen auf Rang 5 ist auffällig, dass im Jahr 2024 12,3 % der Staatsangehö-

rigen nach einer Aufenthaltsdauer von mindestens 30 Jahren aus Deutschland fortzogen. Bei griechi-

schen Staatsangehörigen lag dieser Anteil bei 13,2 %, bei kroatischen Staatsangehörigen bei 9,8 % und

bei italienischen Staatsangehörigen bei 9,0 %. Dagegen hielten sich mehr als 75 % der fortziehenden

Staatsangehörigen aus Georgien und aus Indien vor ihrer Ausreise weniger als 4 Jahre in Deutschland

auf (vgl. Abbildung 4-2 und Tabelle 4-7 im Anhang).

4.2.3 Fortzüge von Drittstaatsangehörigen nach dem letzten Aufenthaltsstatus

Auf Grundlage des AZR ist eine Differenzierung der fortziehenden Drittstaatsangehörigen nach dem

letzten Aufenthaltszweck möglich. Wie bei der Darstellung der Zuwanderung (vgl. Kapitel 1.6 und 3)

und wie bereits in den vorherigen Berichtsjahren 2022 und 2023 wird hier die Fünferrundung sowie

eine geänderte statistische Klassifikation der Aufenthaltszwecke angewandt. Deshalb ist die Darstel-

lung nur noch eingeschränkt mit denen in früheren Migrationsberichten vor 2022 vergleichbar.

Im Jahr 2024 zogen insgesamt 391.065 Drittstaatsangehörige aus Deutschland fort, was 51,5 % der ge-

samten Fortzüge (759.630) ausmacht. Im Vergleich zum Vorjahr fiel die Zahl der Fortzüge somit um

14,2 % (2023: 456.200). Von den im Jahr 2024 fortgezogenen Drittstaatsangehörigen hatten 17,5 % zu-

vor einen Aufenthaltstitel aus humanitären Gründen inne (68.480), 14,6 % einen Ankunftsnachweis

bzw. eine Aufenthaltsgestattung (57.135) sowie 3,7 % eine Duldung (14.640). 5,6 % der Personen hatten

bei ihrem Fortzug einen Aufenthaltstitel für eine Erwerbstätigkeit inne (21.800), darunter 4.915 Er-

werbstätige mit einer Blauen Karte EU und 630 Selbstständige.131 Außerdem zogen 15.080 Menschen

bzw. 3,9 % mit einem vorherigen Aufenthaltstitel zur Bildung sowie 5,1 % mit Aufenthalt aus familiä-

ren Gründen aus Deutschland fort (19.955). Unter die 187.650 Fortziehenden bzw. 48,0 % mit sonsti-

gem Aufenthaltsstatus fallen 138.710 Menschen, die kein Aufenthaltsrecht hatten bzw. deren Aufent-

haltstitel erloschen war, und 36.950 Menschen, die einen Antrag auf Erteilung eines Aufenthaltstitels

gestellt bzw. eine Bescheinigung über die Wirkung der Antragstellung (Fiktionsbescheinigung) ausge-

stellt bekommen hatten (vgl. Abbildung 4-3 und Tabelle 4-8 sowie Tabelle 4-9 im Anhang). Weiterhin

hatten 12.450 Menschen bei ihrem Fortzug eine unbefristete Niederlassungserlaubnis.

131 Inkl. Niederlassungserlaubnisse für Inhaberinnen und Inhaber der Blauen Karte EU bzw. für Selbstständige.
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Abbildung 4-3: Fortzüge von Drittstaatsangehörigen aus Deutschland nach dem letzten Aufenthalts-

status im Jahr 2024

Anmerkung: Werte unter 3 % werden nicht beschriftet.

Quelle: Ausländerzentralregister (eigene Berechnungen BAMF)

Betrachtet man die Abwanderung im Jahr 2024 differenziert nach Status und einzelnen Staatsangehö-

rigkeiten, so zeigt sich, dass Staatsangehörige aus China (21,7 %) und aus den Vereinigten Staaten

(20,2 %) überproportional häufig aus einem Aufenthaltstitel zu Bildungszwecken heraus Deutschland

verließen. Eine Erwerbstätigkeit war überdurchschnittlich häufig der Aufenthaltszweck bei fortzie-

henden Staatsangehörigen aus den Vereinigten Staaten (23,2 %), aus Indien (22,8 %) sowie aus China

(17,9 %). Bei einigen Ländern zeigt sich, dass relativ viele Familienangehörige mit fortziehen. Darin

spiegelt sich wider, dass insbesondere Staatsangehörige aus Indien häufig als Fachkräfte zum Zweck

einer temporären Beschäftigung nach Deutschland gekommen waren und ihre Familien mitgebracht

hatten. Aufenthaltszwecke aus humanitären Gründen waren vor allem bei ukrainischen und syri-

schen Staatsangehörigen (59,7 % bzw. 25,5 %), die im Jahr 2024 aus Deutschland fortgezogen sind (vgl.

Tabelle 4-8 und Tabelle 4-9 im Anhang), von Bedeutung.

4.2.4 Geförderte Rückkehr

Die Rückkehrpolitik ist ein Steuerungsinstrument der Migrationspolitik132 und umfasst Maßnahmen

zur Förderung der Rückkehr bzw. der Weiterwanderung, zur Reintegration, der Rückführung und zur

Rückübernahme vollziehbar ausreisepflichtiger Personen durch ihre Herkunftsstaaten. Die Haupt-

zielgruppe der Rückkehrförderung sind vollziehbar ausreisepflichtige Drittstaatsangehörige. Diesen

Personen wird eine Frist zur geförderten Rückkehr gewährt, d. h., diese Frist hat grundsätzlich

132 Ausführlich zur Rückkehrpolitik in Deutschland vgl. Grote (2015, S. 22f.). Aus Sicht der Rückkehrenden und ihrer Familienangehö-
rigen vgl. Baraulina und Kreienbrink (2013).
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Vorrang, bevor eine Rückführung (§ 59 AufenthG) erfolgen kann (vgl. dazu Kapitel 6.2.3). Mit der Ver-

waltung der Fördermittel für die geförderte Rückkehr ist das BAMF betraut (§ 75 Nr. 7 AufenthG).133

Seit 1979 bieten der Bund und die Länder im Rahmen des humanitären Programms „Reintegration

and Emigration Programme for Asylum-Seekers in Germany (REAG)“, das seit 1989 durch das

„Government Assisted Repatriation Programme (GARP)“ ergänzt wird, Unterstützung bei der Rück-

kehr oder gegebenenfalls Weiterwanderung an. Dieses Programm wurde bis Ende 2023 vom BAMF

gesteuert und durch die Internationale Organisation für Migration (IOM) praktisch umgesetzt. Zum

1. Januar 2024 hat das BAMF die Zuständigkeit für die Umsetzung des Programms von IOM über-

nommen (REAG/GARP 2.0). Über das Programm REAG/GARP können mittellose Rückkehrwillige,

darunter vollziehbar ausreisepflichtige Personen, Reise-/Transportkosten, Reisebeihilfen und je nach

Staatsangehörigkeit eine einmalige finanzielle Starthilfe erhalten.

Im Jahr 2024 nutzten 10.358 Menschen das REAG/GARP-Programm (2023: 10.762), was einem Rück-

gang um 3,8 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht (vgl. Abbildung 4-4).

Abbildung 4-4: Ausreisen mit Förderung aus dem REAG/GARP-Programm seit 2012

Quelle: IOM, Stand Juni 2025

133 Nach § 75 Nr. 7 AufenthG hat das BAMF die gesetzliche Kompetenz zur Koordinierung der Programme und Mitwirkung an Projekten
zur Förderung der freiwilligen Rückkehr einschließlich der Auszahlung der hierfür bewilligten Mittel. Das Bundesamt hat ab dem 1. Ja-
nuar 2024 die Bearbeitung der Anträge auf Förderung der freiwilligen Ausreise, die Reiseplanung und die Buchung von Reisemitteln
übernommen.
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Abbildung 4-5: Ausreisen mit Förderung aus dem REAG/GARP-Programm nach den häufigsten

Staatsangehörigkeiten im Jahr 2024

Anmerkung: Werte unter 3 % werden nicht beschriftet.

Quelle: IOM, Stand Juni 2025

Im Jahr 2024 waren 3.272 der geförderten Rückkehrenden türkische Staatsangehörige (+103,0 % im

Vergleich zum Vorjahr), 1.499 georgische Staatsangehörige (-1,6 % im Vergleich zum Vorjahr), 818

nordmazedonische Staatsangehörige (-47,3 % im Vergleich zum Vorjahr) und 516 albanische Staats-

angehörige (-41,0 % im Vergleich zum Vorjahr). Weitere wichtige Herkunftsländer waren Irak (496, -

38,7 % im Vergleich zum Vorjahr), Kolumbien (352, +65,3 % im Vergleich zum Vorjahr) sowie Aser-

baidschan (266, +14,2 % im Vergleich zum Vorjahr, vgl. Abbildung 4-5).

Abbildung 4-6: Ausreisen mit Förderung aus dem REAG/GARP-Programm nach Alter und Geschlecht

im Jahr 2024

Anmerkung: Werte unter 3 % werden nicht beschriftet.

Quelle: IOM, Stand Juni 2025

Im Jahr 2024 sind größtenteils männliche Personen mit REAG/GARP-Unterstützung ausgereist

(60,7 %). 36,3 % der im Jahr 2024 geförderten Rückkehrenden waren unter 18 Jahre alt, 25,6 % zwi-

schen 18 und 29 Jahren, 26,6 % zwischen 30 und 44 Jahren alt (vgl. Abbildung 4-6). Nur 6,2 % der 2024

ausgereisten Personen hatten sich länger als 5 Jahre in Deutschland aufgehalten, 45,1 % hingegen zwi-

schen 1 bis unter 3 Jahren und 44,9 % weniger als 1 Jahr (vgl. Abbildung 4-7). Das Angebot der geför-

derten Rückkehr wird demnach vor allem von Personen genutzt, welche noch nicht länger als 3 Jahre

in Deutschland aufhältig sind.
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Abbildung 4-7: Ausreisen mit Förderung aus dem REAG/GARP-Programm nach Aufenthaltsdauer im

Jahr 2024

Quelle: IOM, Stand Juni 2025

Differenziert nach dem Aufenthaltsstatus hatten 51,0 % der über REAG/GARP gefördert Rückkehren-
den im Jahr 2024 eine Aufenthaltsgestattung, 21,1 % waren vollziehbar ausreisepflichtig, 23,4 % hatten
eine Duldung, 0,8 % der Personen waren (nicht-ukrainische) Drittstaatsangehörige aus der Ukraine
und 3,7 % waren zum Zeitpunkt der geförderten Rückkehr im Besitz einer Aufenthaltserlaubnis.

Abbildung 4-8: Ausreisen mit Förderung aus dem REAG/GARP-Programm nach Aufenthaltsstatus
der Rückkehrenden 2024

Anmerkung: Werte unter 3 % werden nicht beschriftet.

Quelle: IOM, Stand Juni 2025

Neben REAG/GARP existiert eine Vielzahl von internationalen, bundes- und landesweiten sowie

kommunalen Programmen und Projekten, die die Rückkehr und Reintegration in die jeweiligen Ziel-

länder fördern und die Leistungen über REAG/GARP hinaus gewähren.

Mit den „Zentren für Migration und Entwicklung“ unterstützt das BMZ gemeinsam mit seinen Part-

nerregierungen in Marokko, Tunesien, Ägypten, Irak, Jordanien, Pakistan, Ghana und Nigeria (sowie
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Indonesien in 2025) Menschen entlang des gesamten Migrationszyklus. Dazu gehören beispielsweise

Beratungsgespräche, Trainings, Jobvermittlungen sowie psychologische Unterstützung. Die Zentren

dienen als Anlaufstelle für Menschen, die regulär nach Deutschland, Europa oder innerhalb ihrer Re-

gion migrieren möchten, um außerhalb ihres Landes zu arbeiten oder sich weiterzubilden. Das Ange-

bot gilt auch für diejenigen, die aus Deutschland, Europa oder einem Drittland zurückkehren und Un-

terstützung bei der nachhaltigen Reintegration benötigen. Weitere Zentren in Albanien, Gambia, Ko-

sovo, Senegal und Serbien werden derzeit an die Partnerseite übergeben.

Während zu geförderten Ausreisen über das REAG/GARP-Programm eine valide Datenlage besteht,

liegen derzeit zu geförderten Ausreisen mit Programmen der Bundesländer und Kommunen keine

vollständigen Angaben vor. Darüber hinaus ist es möglich, dass ausreisepflichtige Personen ohne jede

Form einer Unterstützung freiwillig und auch ohne Kenntnis der Behörden ausreisen und daher

nicht statistisch erfasst werden (können).134

StarthilfePlus

Seit dem 1. Februar 2017 wird das Bund-Länder-Programm REAG/GARP durch das Bundesprogramm

„StarthilfePlus“ ergänzt, das Rückkehrenden in über 40 Zielländern individuelle Reintegrationsunter-

stützung gewährt. Voraussetzung für die Gewährung dieser zusätzlichen Unterstützung ist, dass eine

freiwillige Rückkehr mit dem REAG/GARP-Programm bewilligt wird.

Die Form und der Umfang des individuellen Unterstützungsangebots richten sich nach dem jeweili-

gen Zielland135 und kann folgendes umfassen:

- Finanzielle Unterstützung (2. Starthilfe) nach 6 bis 8 Monaten im Zielland, welche für über

30 Zielländer136 angeboten wird;

- Reintegrationsunterstützung (Sachleistungen) im Bereich Wohnen für folgende Zielländer:

Aserbaidschan, Iran, Libanon;

- Reintegrationsunterstützung für Langzeitgeduldete, die mindestens 2 Jahre in Deutschland

geduldet sind, in Form von finanzieller Hilfe sowie je nach Bedarf und Zielland auch die För-

derung von Wohnkosten sowie medizinischen Kosten für folgende Zielländer: Albanien, Bos-

nien und Herzegowina, Georgien, Montenegro, Nordmazedonien, Serbien, Republik Moldau.

Im Jahr 2024 wurden insgesamt 5.933 Personen im Rahmen des Programms StarthilfePlus gefördert

(vgl. Tabelle 4-1), was einer Steigerung von 15,6 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

134 Vgl. dazu Hoffmeyer-Zlotnik (2017, S. 27 f.) und für eine Übersicht der Akteursgruppen Grote (2015).
135 Siehe auch BMI - Bundesministerium des Innern und für Heimat et al. (2021).
136 Algerien, Ägypten, Armenien, Äthiopien, Bangladesch, Benin, Burkina Faso, China, Côte d‘Ivoire, Demokratische Republik Kongo,
Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Indien, Irak, Kamerun, Kenia, Kolumbien, Mali, Marokko, Mongolei, Niger, Nigeria, Pakistan,
Russische Föderation, Senegal, Sierra Leone, Sri Lanka, Sudan, Togo, Tunesien, Türkei, Tadschikistan und Vietnam.
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Tabelle 4-1: StarthilfePlus-Förderungen im Jahr 2024 nach Fördermaßnahmen
Art der Unterstützung Personen

2. Starthilfe 5.326

Reintegrationshilfe im Bereich Wohnen 463

Reintegrationsunterstützung für Langzeitgeduldete 144

Insgesamt 5.933

Quelle: IOM, Stand Juni 2025

4.3 Abwanderung von deutschen Staatsangehörigen

4.3.1 Entwicklung der Fortzüge

Im Jahr 2024 wurden in der Wanderungsstatistik 269.986 Fortzüge von deutschen Staatsangehörigen

aus Deutschland registriert, ein Anstieg gegenüber dem Vorjahr um 1,9 % (2023: 265.035 Fortzüge).

Gleichzeitig lag der Wanderungsverlust bei deutschen Staatsangehörigen bei -80.879 (2023: -73.679).

Dabei sind sowohl bei den Zu- als auch bei den Fortzügen Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler be-

rücksichtigt. Werden bei den Zuzügen Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler herausgerechnet, was

bei den Fortzügen nicht möglich ist, so beträgt der Wanderungssaldo deutscher Staatsangehöriger im

Jahr 2024 -84.822 (siehe dazu auch Kapitel 3.8, Tabelle 3-17).

Bei den fortziehenden Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit handelt es sich zum einen um

langfristige Migration, beispielsweise um Personen, die auf Dauer in die Vereinigten Staaten abwan-

dern. Zum anderen handelt es sich um temporäre Migration wie z. B. von Seniorinnen und Senioren

(Ruhesitzwanderung), Studierenden sowie deren Angehörige.137 Da der amtlichen Wanderungsstatis-

tik keine Informationen über das Qualifikationsniveau der deutschen Abwandernden zu entnehmen

sind, kann nicht angegeben werden, wie viele hochqualifizierte Personen temporär oder auf Dauer

aus Deutschland fortziehen.

Von den 269.986 Fortzügen von deutschen Staatsangehörigen im Jahr 2024 entfielen 61.094 (22,6 %)

auf EU-Staaten als Ziel (2023: 59.562 bzw. 21,8 %). In die Vereinigten Staaten zogen 9.307 deutsche

Staatsangehörige (3,5 %, 2023: 9.182 bzw. 3,5 %). Das Hauptzielland der Auswanderung deutscher

Staatsangehöriger aus Deutschland im Jahr 2024 war jedoch – wie bereits seit 2005 – die Schweiz mit

20.695 Fortzügen (7,7 %, 2023: 20.973 bzw. 7,9 %). 4,9 % der Fortzüge deutscher Staatsangehöriger ent-

fielen auf Österreich (13.308, 2023: 12.504 bzw. 4,7 %). Nach Spanien zogen 8.869 Personen (3,3 %,

2023: 8.727 bzw. 3,3 %) und nach Frankreich 5.543 Personen bzw. 2,1 % fort (2023: 5.826 bzw. 2,2 %)

(vgl. Abbildung 4-9 und Tabelle 4-2). Zudem zogen insgesamt 131.200 Personen ins unbekannte Aus-

land oder das Ziel ist ungeklärt bzw. ohne Angabe. 138

Nicht aus diesen Zahlen ersichtlich ist, inwieweit es sich bei den fortziehenden deutschen Staatsange-

hörigen um eingebürgerte Personen handelt, die ursprünglich (oder weiterhin bestehend) die Staats-

angehörigkeit des jeweiligen Ziellandes hatten. Dies könnte beispielsweise bei den 5.203 in die Türkei

(2023: 5.371) abgewanderten deutschen Staatsangehörigen zu einem erheblichen Anteil der Fall sein.

137 Die genannten Gruppen dürften insgesamt in der Fortzugsstatistik untererfasst sein, da sich wahrscheinlich zahlreiche Fortgezogene
nicht abmelden oder in Deutschland ihren Wohnsitz beibehalten.
138 Ein Teil der Rückkehrenden mit deutscher Staatsangehörigkeit zieht aus “unbekannten” Staaten zu und war vorher auch schon
nach “unbekannt” verzogen. Zum Teil handelt es sich nach Analysen des Statistischen Bundesamtes dabei um Personen, die gar nicht
gewandert, sondern unangemeldet in Deutschland verblieben sind. Vgl. Statistisches Bundesamt (2025c) und Dreschmitt und Eberle
(2025).
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Abbildung 4-9: Fortzüge von deutschen Staatsangehörigen nach den häufigsten Zielländern im Jahr

2024

Anmerkung: Werte unter 3 % werden nicht beschriftet.

Quelle: Statistisches Bundesamt, Wanderungsstatistik

Tabelle 4-2: Fortzüge deutscher Staatsangehöriger nach den häufigsten Zielländern seit 2014
Zielland 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Schweiz 19.930 18.266 17.650 15.784 16.430 16.340 14.638 16.996 20.107 20.973 20.695

Österreich 10.789 10.239 10.283 9.660 10.852 11.904 10.743 11.383 12.423 12.504 13.308

Vereinigte Staaten 14.240 13.438 12.781 10.585 10.447 9.782 5.917 8.400 9.515 9.182 9.307

Spanien 6.155 6.216 6.352 5.959 6.433 6.479 4.631 6.361 8.658 8.727 8.869

Frankreich 6.357 5.863 5.895 5.149 5.814 5.682 4.741 5.415 6.301 5.826 5.543

Türkei 6.793 6.750 6.230 5.841 6.203 5.765 4.622 5.694 5.722 5.371 5.203

Vereinigtes
Königreich

8.707 8.917 8.243 6.677 7.032 6.766 5.109 4.778 5.014 4.494 4.450

Polen 6.254 5.536 5.418 5.069 5.126 5.188 3.934 4.466 4.606 4.080 4.300

Niederlande 3.418 3.384 3.499 3.319 3.746 3.918 3.411 3.602 3.806 3.780 3.674

Italien 2.472 2.297 2.457 2.287 2.431 2.452 2.030 2.688 3.214 3.382 3.442

Russische Födera-
tion

2.300 2.341 2.254 2.008 2.105 2.019 1.475 2.283 2.871 3.153 3.210

Australien 3.519 3.523 3.439 3.265 3.169 3.147 1.599 1.182 2.856 3.025 2.905

Dänemark 1.249 1.254 1.329 1.246 1.418 1.563 1.479 2.132 3.387 2.996 2.857

Vereinigte
Arabische Emirate

1.586 1.498 1.282 971 1.048 996 743 1.512 1.863 2.285 2.674

Schweden 1.811 1.771 1.835 1.641 1.821 1.882 1.804 2.616 3.457 2.545 2.478

Portugal 803 868 1.081 1.091 1.427 1.546 1.461 2.070 2.757 2.569 2.427

Thailand 1.847 1.669 1.776 1.756 1.869 1.711 786 1.333 2.057 2.190 2.314

Kanada 2.530 2.200 2.431 2.396 2.392 2.297 1.449 1.579 2.173 2.137 2.004

Belgien 2.150 2.123 2.048 1.803 2.005 2.166 1.854 1.925 1.981 1.913 1.874

Ungarn 1.093 935 1.086 1.047 1.249 1.377 1.131 1.486 2.052 1.703 1.742

Insgesamt 148.636 138.273 281.411 249.181 261.851 270.294 220.239 247.829 268.167 265.035 269.986

Anmerkungen: Ab 2016 Bruch in der Zeitreihe: Ab dem 1. Januar 2016 werden Zu- und Fortzüge von Deutschen von bzw. nach „unbe-

kannt/ohne Angabe“ in der Wanderungsstatistik zusätzlich berücksichtigt, daher fallen die Zu- und Fortzugszahlen von Deutschen ab

diesem Jahr höher aus. Die Ergebnisse sind nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar. Die Wanderungszahlen 2019 enthalten

Abmeldungen von Amts wegen von Unionsbürgerinnen und Unionsbürgern, die im Rahmen der Europawahl von Meldebehörden

vorgenommen wurden. Aus diesem Grund ist die Fortzugszahl 2019 nur beschränkt mit den Werten davor und danach vergleichbar.
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Im Zuge der Maßnahmen zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie kann es ab Mitte März 2020 aufgrund von Einschränkungen im

Publikumsverkehr der Meldebehörden oder von verlängerten Fristen zur An- und Abmeldung zu einer zeitlich verzögerten Erfassung

von Wanderungsfällen in der Statistik gekommen sein.

Quelle: Statistisches Bundesamt

Rund die Hälfte der deutschen Staatsangehörigen, die im Jahr 2024 ins Ausland gezogen sind, waren

zwischen 25 und 50 Jahre alt (50,1 %, 2023: 50,0 %) (vgl. Abbildung 4-10). 15,4 % waren jünger als

18 Jahre (2023: 15,6 %) und 6,7 % aller deutschen Fortgezogenen waren 65 Jahre und älter (2023: 6,1 %).

Unter den deutschen Staatsangehörigen, die im Jahr 2024 ihren Wohnsitz nach Polen und Spanien

verlagerten, waren überdurchschnittlich viele 65 Jahre und älter (18,9 % und 11,2 %) (vgl. Tabelle 4-9

und Tabelle 4-11 im Anhang). Diese Zahlen können darauf hinweisen, dass Polen und Spanien in den

letzten Jahren auch für deutsche Staatsangehörige vermehrt das Ziel von Ruhesitzwanderung gewor-

den sind. Bei deutschen Staatsangehörigen, die nach Thailand gezogen sind, betrug der Anteil der

Über-65-Jährigen sogar 19,2 %. Allerdings lassen die geringen absoluten Zahlen der Wanderungssta-

tistik bei den Über-65-Jährigen auch vermuten, dass sich viele deutsche Staatsangehörige, die mög-

licherweise vorübergehend ihren Ruhestand im Ausland genießen, in Deutschland nicht abmelden.

Dagegen war der Anteil der Minderjährigen bei den deutschen Staatsangehörigen, die in der Regel mit

den Eltern in die Türkei (34,7 %) gezogen sind, überproportional hoch. Wie bereits erwähnt, könnte es

sich dabei zu einem größeren Anteil auch um eingebürgerte Personen mit ursprünglich türkischer

Staatsangehörigkeit handeln.

Abbildung 4-10: Fortzüge von deutschen Staatsangehörigen aus Deutschland nach Altersgruppen im

Jahr 2024

Quelle: Statistisches Bundesamt
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4.3.2 Abwanderung von Studierenden

Im Jahr 2022139 waren 137.756 deutsche Studierende an ausländischen Hochschulen eingeschrieben,

zwischen 2021 und 2022 stieg ihre Zahl um 0,8 % (2021: 136.653 Studierende). Die beliebtesten Ziellän-

der im Jahr 2022 waren Österreich (37.766 deutsche Studierende), die Niederlande (22.637), die

Schweiz (12.485), das Vereinigte Königreich (9.625) und die Vereinigten Staaten (8.550) (vgl. Tabelle

4-3). Damit studierten 27,4 % aller deutschen Auslandsstudierenden im Jahr 2022 in Österreich. Die

höchste Anzahl deutscher Absolventinnen und Absolventen hat ihr Studium in den Niederlanden ab-

geschlossen (2022: 7.339 Absolventinnen und Absolventen). Im gleichen Jahr schlossen in Österreich

6.372 deutsche Studierende ihr Studium ab und im Vereinigten Königreich 4.863.

Tabelle 4-3: Deutsche Studierende nach Studienland seit 2012

Studienland 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Österreich 32.192 26.536 26.868 27.563 28.220 28.670 29.053 30.231 33.836 36.095 37.766

Niederlande 25.019 23.123 22.265 21.530 21.956 21.858 21.314 22.439 24.494 24.442 22.637

Schweiz 14.352 14.851 14.783 14.647 14.609 14.558 11.459 11.536 11.932 12.375 12.485

Vereinigtes
Königreich

13.720 15.700 15.330 15.410 15.770 15.745 15.300 14.145 12.670 11.116 9.625

Vereinigte
Staaten

9.819 10.160 10.193 10.145 10.169 10.042 9.191 9.242 5.364 8.550 8.550

Frankreich 6.618 6.654 6.414 6.406 6.007 6.432 4.231 4.715 3.823 4.566 4.701

Türkei 1.730 1.514 706 706 3.363 3.561 3.850 4.022 4.261 4.271 4.448

Ungarn 2.526 2.850 2.891 3.106 3.232 3.257 3.428 3.447 3.415 3.474 3.340

Portugal 904 1.146 1.310 1.422 1.622 1.419 1.737 1.771 1.732 2.706 3.268

Dänemark 2.567 2.530 3.316 3.554 3.468 3.018 2.980 2.805 2.828 2.728 3.240

Sonstige
bedeutende
Studienländer

29.109 29.999 33.226 34.537 32.048 31.384 31.750 32.746 27.580 26.330 27.696

Zusammen 138.556 135.063 137.302 139.026 140.464 139.944 134.293 137.099 131.935 136.653 137.756

Hochgerechnete
Gesamtzahl der
deutschen Stu-
dierenden im
Ausland

139.100 135.700 137.900 139.700 141.200 140.700 135.000 137.900 132.800 137.500 138.800

Anmerkung: Ab dem Berichtsjahr 2013 wurde in Österreich und den Niederlanden die Definition der Studierenden aus dem Ausland
umgestellt, und zwar von der Staatsangehörigkeit auf die UOE-Definition (UOE = UNESCO, OECD, Eurostat) der international mobi-
len Studierenden nach Herkunftsland. Bedingt dadurch liegt die Zahl der deutschen Studentinnen und Studenten 2013 etwas niedri-
ger als im Vorjahr (vgl. Statistisches Bundesamt, 2018).

Quelle: Statistisches Bundesamt

4.3.3 Abwanderung von Erwerbspersonen

Aus der Zu- und Fortzugsstatistik lässt sich nicht entnehmen, aus welchem Grund und für wie lange

deutsche Staatsangehörige Deutschland verlassen. Allerdings gibt es einige Statistiken, die Personen

erfassen, die aus beruflichen Gründen aus Deutschland fortziehen. Sie bilden dennoch nur einen Teil

der Personen ab, die abwandern, um in einem anderen Land zu arbeiten. Zahlen liegen beispielsweise

für Ärztinnen und Ärzte (deutscher und ausländischer Staatsangehörigkeit) vor, die jährlich von der

Bundesärztekammer im Rahmen der Ärztestatistik veröffentlicht werden.

139 Das Statistische Bundesamt gibt in seinem Bericht „Deutsche Studierende im Ausland“ jährlich jeweils die Zahlen für den 2 Jahre
zuvor liegenden Berichtszeitraum an (vgl. dazu Statistisches Bundesamt (2025a).
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Tabelle 4-4: Abwanderung von Ärztinnen und Ärzten aus Deutschland seit 2012
Jahr 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Anzahl 2.241 3.035 2.364 2.143 2.050 1.965 1.941 1.862 1.674 1.916 2.290 2.187 2.197

Quelle: Bundesärztekammer

Im Jahr 2024 ist die Abwanderung von Ärztinnen und Ärzten aus Deutschland im Vergleich zum Vor-

jahr leicht gestiegen (2.197, 2023: 2.187, +0,5 %) (vgl. Tabelle 4-4). Von den im Jahr 2024 ins Ausland ab-

gewanderten Ärztinnen und Ärzten hatten 58,2 % die deutsche Staatsangehörigkeit. Das beliebteste

Zielland war im Jahr 2024 – wie in den vergangenen Jahren – die Schweiz (insgesamt 675, darunter

539 deutsche Ärztinnen und Ärzte), vor Österreich (insgesamt 331, darunter 150 deutsche Ärztinnen

und Ärzte), den Vereinigten Staaten (insgesamt 103, darunter 78 deutsche Ärztinnen und Ärzte), Spa-

nien (insgesamt 58, darunter 34 deutsche Ärztinnen und Ärzte) und Griechenland (insgesamt 57, da-

runter 15 deutsche Ärztinnen und Ärzte).140 In alle Staaten der EU zogen insgesamt 921 Ärztinnen und

Ärzte, darunter 380 deutsche Staatsangehörige.

Eine weitere Datenquelle bilden die vom Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) und

dem Deutschen Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW)publizierten Statisti-

ken zum internationalen Austausch von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern.141 Diese Daten

beinhalten allerdings nur Informationen über den unmittelbar geförderten Austausch, weshalb sie

nur einen Teil der gesamten Migration von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zwischen

Deutschland und anderen Ländern abdecken. In Deutschland gibt es keine Institution, die Daten zu

Forschungsaufenthalten im Ausland zentral erfasst. Die Gesamtzahl der deutschen Wissenschaftlerin-

nen und Wissenschaftler im Ausland dürfte insofern deutlich höher liegen.

Im Jahr 2023 haben deutsche und ausländische Förderorganisationen142 den Aufenthalt von 9.760

deutschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern im Ausland gefördert (vgl. Abbildung 4-11).

Die Anzahl stieg im Vergleich zum Vorjahr um 18,2 % (2022: 8.260). 2023 fanden 48,4 % der geförder-

ten Auslandsaufenthalte deutscher Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in einem anderen eu-

ropäischen Land statt, 16,5 % in den Vereinigten Staaten oder Kanada.

140 Gleichzeitig stieg die Zahl der in Deutschland berufstätigen ausländischen Ärztinnen und Ärzte im Jahr 2024 um 12.255 (+19,2 % im
Vergleich zum Vorjahr) auf 76.022. 27.769 von ihnen stammen aus den anderen Staaten der EU. Bei dem ausländischen ärztlichen Per-
sonal handelt es sich sowohl um zugewanderte Personen als auch Menschen, die ihr Medizinstudium in Deutschland abgeschlossen
und hier ihre Approbation erhalten haben. Die größten Gruppen berufstätiger ausländischer Ärztinnen und Ärzte bilden syrische
(7.042), rumänische (4.682) und türkische Staatsangehörige (3.169).
141 Vgl. Netz et al. (2025)
142 Die erhobenen Daten zur Mobilitätsförderung stellen in Bezug auf deutsche Förderorganisationen zwar keine vollständige Erhe-
bung dar, aber sie umfassen den wesentlichen Teil der geförderten Aufenthalte deutscher Gastwissenschaftler/innen im Ausland (vgl.
Netz et al. (2025)).
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Abbildung 4-11: Geförderte Auslandsaufenthalte von Gastwissenschaftlerinnen und Gastwissen-

schaftlern aus Deutschland nach den wichtigsten Zielländern

Anmerkung: Werte unter 3 % werden nicht beschriftet.

Quelle: DZHW-Umfrage, Angaben der Förderorganisationen

In Bezug auf einzelne Zielländer bevorzugt der größte Teil der von Förderorganisationen unterstütz-

ten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Deutschland einen Forschungsaufenthalt in den

Vereinigten Staaten (vgl. Abbildung 4-11 und Tabelle 4-12 im Anhang). Weitere beliebte Zielländer

waren das Vereinigte Königreich, Japan, die Schweiz und Frankreich.

Tabelle 4-5: Geförderte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Ausland nach Fächergruppen

im Jahr 2023

Fächergruppen
Deutsche Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler im Ausland

Absolut In %

Geisteswissenschaften 2.219 22,7%

Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 2.085 21,4%

Mathematik und Naturwissenschaften 2.249 23,0%

Humanmedizin und Gesundheitswissenschaften 607 6,2%

Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften, Veterinärmedizin 175 1,8%

Ingenieurwissenschaften 1.338 13,7%

Kunst und Kunstwissenschaften 322 3,3%

Sonstige Fächer/Keine Angabe 765 7,8%

Insgesamt 9.760 100,0%

Quelle: DZHW-Umfrage, Angaben der Förderorganisationen

Fast ein Viertel (23,0 %) der von Förderorganisationen unterstützten deutschen Wissenschaftlerinnen

und Wissenschaftler, die 2023 einen Forschungsaufenthalt im Ausland verbrachten und einer Fächer-

gruppe zuzuordnen sind, arbeitete im Bereich der Mathematik und Naturwissenschaften. 22,7 %
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waren in einem geisteswissenschaftlichen Fach beschäftigt und weitere 21,4 % sind den Rechts-, Wirt-

schafts- und Sozialwissenschaften zuzuordnen (vgl. Tabelle 4-5).143

Tabelle 4-6: Geförderte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Ausland nach Aufenthaltsdauer

im Jahr 2023

Aufenthaltsdauer

Deutsche Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler im Ausland

Absolut In %

Bis 1 Monat 5.121 59,0 %

1 bis 6 Monate 1.259 14,5 %

7 bis 12 Monate 1.571 18,1 %

1 bis 2 Jahre 274 3,2 %

2 bis 3 Jahre 176 2,0 %

Über 3 Jahre 276 3,2 %

Mit Angabe zur Aufenthaltsdauer
insgesamt

8.677 100,0 %

Ohne Angabe der Aufenthalts-
dauer

1.083 -

Insgesamt 9.760 -

Quelle: DZHW-Umfrage, Angaben der Förderorganisationen

91,6 % der deutschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, deren Auslandsaufenthalt im Jahr

2022 durch eine Förderorganisation unterstützt wurde, hielten sich weniger als 1 Jahr im Ausland auf,

59,0 % sogar weniger als 1 Monat. Dagegen hält sich nur ein kleiner Teil länger als 3 Jahre im Ausland

auf (3,2 %) (vgl. Tabelle 4-6).

143 Bezogen auf alle deutschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Ausland mit einer Angabe zur Fächergruppe.

Deutscher Bundestag – 21. Wahlperiode Drucksache 21/4300– 163 –
V

orabfassung – w
ird durch die lektorierte V

ersion ersetzt.



164

5 Migrationsgeschehen im europäischen Vergleich

5.1 Zu- und Abwanderung insgesamt

Bei der Betrachtung des Migrationsgeschehens in der Europäischen Union (EU) sowie in der Schweiz

und in den EWR-Staaten Norwegen, Island und Liechtenstein ist zu berücksichtigen, dass bis zum

Jahr 2009 die Vergleichbarkeit der Wanderungszahlen erheblich eingeschränkt war. Unterschiedliche

Definitionskriterien und damit die uneinheitliche Erfassung des Migrationsgeschehens führten dazu,

dass eine Gegenüberstellung der Zu- und Abwanderungszahlen in den Statistiken der einzelnen Län-

der zum Teil erhebliche Abweichungen ergaben.144 Am 14. März 2007 hat das Europäische Parlament

dem Vorschlag der Europäischen Kommission für die EG-Verordnung über Gemeinschaftsstatistiken

in den Bereichen Migration und internationaler Schutz zugestimmt, am 12. Juni 2007 wurde dieser

vom Rat der Europäischen Union145 angenommen. Ziel dieser Verordnung sind die Verbesserung der

Informationen über das Migrationsgeschehen auf europäischer Ebene und eine erhöhte Vergleichbar-

keit der jeweiligen Wanderungsstatistiken durch die Verwendung einheitlicher Definitionen und Er-

fassungskriterien.

In der Verordnung werden die Begriffe Zuwanderung und Abwanderung in Anlehnung an die Emp-

fehlungen der Vereinten Nationen (UN)146 wie folgt definiert:

- Zuwanderung ist die Handlung, durch die eine Person ihren üblichen Aufenthaltsort für einen

Zeitraum von mindestens 12 Monaten bzw. von voraussichtlich mindestens 12 Monaten in das

Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats verlegt, nachdem sie zuvor ihren üblichen Aufenthaltsort in

einem anderen Mitgliedstaat oder einem Drittstaat hatte.147

- Abwanderung ist die Handlung, durch die eine Person, die zuvor ihren üblichen Aufenthaltsort

im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats hatte, ihren üblichen Aufenthaltsort in diesem Mitglied-

staat für einen Zeitraum von mindestens 12 Monaten bzw. von voraussichtlich mindestens

12 Monaten aufgibt.

Diese Definition grenzt sich durch die (beabsichtigte) Aufenthaltsdauer von mindestens 1 Jahr von

der Definition der Zu- und Fortzüge in der amtlichen Wanderungsstatistik in Deutschland ab (vgl. Ka-

pitel 1). Damit sind temporäre Formen der Migration (z. B. saisonal beschäftigte Personen) in der Re-

gel nicht erfasst, weshalb die folgenden Zahlen für Deutschland ab dem Jahr 2009 sowohl für die Zu-

als auch für die Fortzüge geringer sind als im Kapitel 1 dargestellt. Seit 2009 weisen fast alle EU-Län-

der die Zu- und Abwanderung nach der Empfehlung der UN aus, daher werden hier nur diese Daten

dargestellt.

Nachfolgend werden die Zu- und Abwanderungszahlen auf Grundlage von Eurostat-Daten der ein-

zelnen Länder sowohl absolut als auch im Verhältnis zur Bevölkerungsgröße dargestellt. Dabei ist zu

beachten, dass die Daten immer erst mit ca. 2 Jahren Verzögerung vorliegen. Demzufolge kann in

144 So waren die Definitions- und Erfassungskriterien für das Merkmal „Migrant international“ nicht einheitlich. In einigen Staaten
wurde beispielsweise eine Aufenthaltsdauer von mindestens 1 Jahr im Zielland vorausgesetzt, sodass temporäre Formen der Migration
(z. B. saisonal beschäftigte Personen) in den Wanderungsstatistiken dieser Länder nicht erfasst waren. Manche Staaten nahmen die
faktische Aufenthaltsdauer, andere die beabsichtigte Dauer des Aufenthalts zum Maßstab. In Deutschland wurden dagegen ausschließ-
lich die Wohnortwechsel über die Grenzen (Wohnsitznahme) registriert. Vgl. dazu Lederer (2004, S. 80 f.)
145 Verordnung (EG) Nr. 862/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Juli 2007 zu Gemeinschaftsstatistiken über Wan-
derung und internationalen Schutz, EU Amtsblatt L 199.
146 United Nations (1998, S. 10). Der letzte Stand der UN-Empfehlungen zur Migrationsstatistik ist in United Nations (2025) niederge-
legt.
147 Hält sich eine Person nach Einreise mindestens 1 Jahr im Zielland auf, spricht man auch von „long-term migrant“, bei einer Aufent-
haltsdauer zwischen 3 und 12 Monaten dagegen von „short-term migrant“.

Deutscher Bundestag – 21. Wahlperiode Drucksache 21/4300 – 164 –
V

orabfassung – w
ird durch die lektorierte V

ersion ersetzt.



165

diesem Kapitel nur auf die Zahlen bis einschließlich 2023 eingegangen werden. Für das Vereinigte Kö-

nigreich liegen seit dem Berichtsjahr 2020 keine Daten mehr vor, daher ist es nicht mehr in der Dar-

stellung enthalten. Für weiter zurückreichende Zeitreihen zum Vereinigten Königreich sei auf die

früheren Migrationsberichte verwiesen. Darüber hinaus gibt es für die Zu- und Abwanderungszahlen

für das Berichtsjahr 2023 Unterschiede hinsichtlich der Berücksichtigung von ukrainischen Geflüch-

teten. Nach Angaben von Eurostat haben Polen, die Slowakei, Schweden und Liechtenstein Flücht-

linge aus der Ukraine, die vorübergehenden Schutz gemäß der Richtlinie 2001/55/EG erhalten, nicht

in ihre Bevölkerungs- und Migrationsstatistiken aufgenommen.148 Dies gilt es bei der Interpretation

der Zu- und Abwanderungszahlen zu berücksichtigen.149

Längerfristige Zu- und Abwanderung nach Europa

Im Jahr 2022 stieg aufgrund der Lockerung der pandemiebedingten Ein- und Ausreisebeschränkun-

gen sowie der Fluchtbewegungen ukrainischer Staatsangehöriger aufgrund des russischen Angriffs-

kriegs die längerfristige Zu- und Abwanderung nach und aus Europa (nach UN-Definition). Im

Jahr 2023 ging die Zuwanderung in vielen EU-Mitgliedstaaten wieder erheblich zurück. Mit Blick auf

die Zuzüge hatte Deutschland unter den 27 EU-Staaten 2023 die höchste längerfristige Zuwanderung

nach UN-Definition zu verzeichnen (1.303.251 Zuzüge). 2022 betrug die Zahl noch 1.977.121, somit ist

ein Rückgang um 34,1 % zu verzeichnen. Bei Fortzügen von 580.499 Personen im Jahr 2023 ergab sich

für Deutschland ein Wanderungsüberschuss von +722.752 Personen (Fortzüge 2022: 452.713, Saldo:

+1.524.408).

Das zweitwichtigste Hauptzielland in der EU war im Jahr 2023 Spanien. 2022 betrug die Zahl der Zu-

züge 1.258.894, 2023 ging sie leicht auf 1.250.991 (-0,6 %) zurück. Im Jahr 2023 wurden 608.695 Fort-

züge aus diesem Land registriert (2022: 531.889). Entsprechend verzeichnete Spanien 2023 einen Wan-

derungssaldo von +642.296 Personen (2022: +727.005Personen).

In Italien stieg 2023 die Zuwanderung um 7,0 % gegenüber 2022 an (2023: 439.658, 2022: 410.985).

Auch die Anzahl der Fortzüge stieg um 5,5 % (2023: 158.438, 2022: 150.189). Daraus ergab sich in die-

sem Jahr für Italien ein Wanderungsüberschuss von + 281.220 Personen (2022: +260.796).

In Frankreich ist die Zuwanderung von 431.078 Personen im Jahr 2022 auf 417.613 im Jahr 2023 gefal-

len (-3,1 %). Die Zahl der Fortzüge betrug 266.368 Personen (2022: 279.833, -4,8 %), sodass 2023 ein

Wanderungsüberschuss von +151.245 Personen verzeichnet wurde (2022: +151.245).

In Rumänien stieg die Zuwanderung gegenüber dem Vorjahr um 10,6 % an (2023: 324.091, 2022:

293.024), während die Anzahl der Fortzüge um 18,3 % wuchs (2023: 239.244, 2022: 202.311). Entspre-

chend verzeichnete Rumänien 2023 einen Wanderungsüberschuss von +84.847 Personen

(2022:+90.713) (vgl. Abbildung 5-1 sowie Tabelle 5-2 und Tabelle 5-3 im Anhang).

Insgesamt ist für sämtliche betrachtete Staaten 2023 ein positiver Wanderungssaldo zu verzeichnen.

Während für die Staaten Liechtenstein (Saldo von +256), Slowakei (+1.401), Island (+6.404) und Lett-

land (+2.415) nur leichte Wanderungsgewinne registriert wurden, verzeichneten alle anderen

148 https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/migr_immi_esms.htm#shortstat_conc_defDisseminated
149 Eurostat veröffentlicht zu den Auswirkungen des Krieges in der Ukraine seit 2022 fortlaufend eine Sammlung von Statistiken und
Daten, die neben den Bereichen Energie und Wirtschaft sowie Handel und Landwirtschaft auch detaillierte Statistiken zum Thema
Bevölkerung und Migration beinhalten. Weitere Informationen dazu gibt es unter: https://ec.europa.eu/eurostat/web/ukraine/over-
view.
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betrachteten Staaten deutliche Wanderungszuwächse von mehr als 10.000 Personen (vgl. Abbildung

5-1 und Tabelle 5-2 sowie Tabelle 5-3 im Anhang).

Abbildung 5-1: Zu- und Fortzüge (nach UN-Definition) im Jahr 2023 in den EU-27-Staaten sowie in
Island, Liechtenstein, der Schweiz und Norwegen

Anmerkung: Polen, die Slowakei, Schweden und Liechtenstein haben Geflüchtete aus der Ukraine, die vorübergehenden Schutz er-

halten haben, nicht in ihre Bevölkerungs- und Migrationsstatistiken aufgenommen.

Quelle: Eurostat (migr_imm1ctz/migr_emi1ctz, Abfragestand: 2. Oktober 2025)
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Abbildung 5-2: Zu- und Fortzüge (nach UN-Definition) im Jahr 2023 in den EU-27-Staaten sowie in

Island, Liechtenstein, der Schweiz und Norwegen je 1.000 Einwohnerinnen und Einwohnern

Anmerkung: Polen, die Slowakei, Schweden und Liechtenstein haben Geflüchtete aus der Ukraine, die vorübergehenden Schutz er-

halten haben, nicht in ihre Bevölkerungs- und Migrationsstatistiken aufgenommen.

Quelle: Eurostat (migr_imm1ctz/migr_emi1ctz/demo_pjan, Abfragestand: 2. Oktober 2025)

Bei einem Vergleich der Zuwanderungszahlen der einzelnen Staaten im Verhältnis zur jeweiligen Be-

völkerungsgröße zeigt sich für das Jahr 2023, dass neben Malta auch Zypern, Luxemburg, die Schweiz

und Island hohe Werte aufweisen. Deutschland befindet sich im Mittelfeld. Relativ geringe Fortzugs-

zahlen bezogen auf die Bevölkerung wurden für die Slowakei, Frankreich, Italien, Polen, Bulgarien

und Schweden registriert (vgl. Abbildung 5-2).
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Längerfristige Zu- und Abwanderung von inländischen Personen

Betrachtet man nur die Zu- und Abwanderung von eigenen Staatsangehörigen (inländischen Perso-

nen), ist zu erkennen, dass aus Deutschland 2023 – wie schon seit Längerem - mehr deutsche Staats-

angehörige fortzogen als nach Deutschland zuzogen. Auch in 20 anderen europäischen Staaten wan-

derten im Jahr 2023 (zum Teil deutlich) mehr eigene Staatsangehörige ab als zuzogen (vgl. Abbildung

5-3 und Tabelle 5-4 im Anhang). Dagegen kehrten in weiteren 10 Staaten, darunter Rumänien, Spa-

nien und Portugal, mehr eigene Staatsangehörige zurück als das Land verließen. Setzt man die Zahl

der Fortzüge ins Verhältnis zur Zahl der Zuzüge, so wanderten 2023 mehr als 2,3 so viele kroatische

Staatsangehörige aus Kroatien ab als dorthin zurückzogen. Bei Staatsangehörigen aus Schweden be-

trägt dieses Verhältnis 2,2 : 1, und bei deutschen Staatsangehörigen 2,0 : 1 (vgl. Tabelle 5-4 im Anhang).

Am Anteil der inländischen Personen an der jeweiligen Zu- und Abwanderung wird sichtbar, dass es

sich bei der Zuwanderung in die süd- und osteuropäischen Staaten zu teils erheblichen Anteilen um

die Rückwanderung eigener Staatsangehöriger handelt. So weist Rumänien 2023 mit 67,1 % den

höchsten Anteil von Inländerinnen und Inländern an der Zuwanderung auf, gefolgt von der Slowakei

(63,9 %) und Griechenland (39,7 %). Die geringsten Anteile von inländischen Personen an der jeweili-

gen Zuwanderung verzeichneten Tschechien (1,7 %), Zypern (5,0 %) sowie Malta (5,3 %) und Deutsch-

land (5,7 %). Bei der Abwanderung ist die Struktur ähnlich, jedoch sind die Anteile von inländischen

Personen in der Regel weitaus höher als bei der Zuwanderung. Beispielsweise hatten 99,5 % der Perso-

nen, die im Jahr 2023 aus der Slowakei abgewandert sind, die slowakische Staatsangehörigkeit, in Por-

tugal lag der Anteil inländischen Personen an allen im Jahr 2023 abgewanderten Personen bei 87,9 %

(vgl. Tabelle 5-5 im Anhang).
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Abbildung 5-3: Zu- und Fortzüge (nach UN-Definition) von inländischen Personen im Jahr 2023 in

den EU-27-Staaten sowie in Island, Liechtenstein, der Schweiz und Norwegen

Quelle: Eurostat (migr_imm1ctz/migr_emi1ctz, Abfragestand: 2. Oktober 2025)
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5.2 Asyl

Asylanträge

Im Jahr 2024 wurden in den 27 EU-Staaten 998.535 Asylanträge (Erst- und Folgeanträge)150 aus Nicht-

EU-Staaten registriert. Damit ist die Zahl der Asylanträge im Vergleich zum Vorjahr (2023: 1.130.405)

um 11,7 % gesunken151 (vgl. Tabelle 5-6 im Anhang).

Im EU-Vergleich wurden 2024 die meisten Asylanträge in Deutschland (250.550) und Spanien

(167.720) gestellt (vgl. Abbildung 5-4). Die weiteren Hauptzielländer von Asylantragstellenden waren

Italien (158.605), Frankreich (157.460) und Griechenland (73.680). In absoluten Zahlen wurden 2024

die höchsten Zuwächse im Vergleich zu 2023 in Italien (+22.785 bzw. 16,8 %), Griechenland (+9.455

bzw. +14,7 %) und Polen (+7.420 bzw. +78,3 %) verzeichnet. Im Gegensatz dazu ergaben sich in

Deutschland (-100.960 bzw. -28,7 %) und Österreich (-33.880 bzw. -57,2 %) die größten absoluten

Rückgänge bei den Antragszahlen.

Seit 2013 ist Syrien das Hauptherkunftsland von Asylsuchenden in der EU. Im Jahr 2024 wurden

15,4 % aller Asylanträge in der EU von syrischen Staatsangehörigen gestellt. Von deren 153.620 Erst-

und Folgeanträgen wurden 51,7 % in Deutschland entgegengenommen. Die zweitgrößte Gruppe der

Asylantragstellenden bildeten afghanische Staatsangehörige mit 8,1 % aller Asylanträge in den EU-

Mitgliedstaaten (80.875 Erst- und Folgeanträge im Jahr 2024). Von den afghanischen Staatsangehöri-

gen stellten 44,7 % ihre Asylanträge in Deutschland (36.115 Erst- und Folgeanträge im Jahr 2024). Mit

73.850 Asylanträgen (7,4 %) war die Staatsangehörigen Venezuelas die dritthäufigste unter den Asyl-

antragstellenden, die in der EU Schutz suchten. Davon stellten 4,1 % einen Asylantrag in Deutschland

(3.060 Erst- und Folgeanträge im Jahr 2024).

150 Datenquelle der Asylantragszahlen in den EU-Staaten sowie in Island, Liechtenstein, der Schweiz und Norwegen sind die Zahlen
von Eurostat, Grundlage bildet Art. 4 der EU-Statistik-Verordnung Nr. 862/2007 zu Gemeinschaftsstatistiken über Wanderung und
internationalen Schutz. Die sich bei einem Vergleich der Asylstatistiken von Eurostat und der nationalen Geschäftsstatistik ergeben-
den Diskrepanzen sind u. a. bedingt durch Unterschiede bei den jeweiligen Statistiksystemen, mögliche Mehrfacherfassungen seitens
Eurostat und Rundungen aus Datenschutzgründen.
151 Aufgrund von Nacherfassungen in den Mitgliedstaaten korrigiert Eurostat die veröffentlichten Zahlen zu Asylanträgen fortlau-
fend. Daher stimmen die Daten nicht notwendigerweise mit denen aus früheren Migrationsberichten überein. Die Daten im vorlie-
genden Bericht wurden am 2. Oktober 2025 abgerufen.
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Abbildung 5-4: Asylanträge (Erst- und Folgeanträge) in den EU-27-Staaten sowie in Island, Liechten-

stein, der Schweiz und Norwegen, 2023 und 2024

Quelle: Eurostat (migr_asyappctza, Abfragestand: 2. Oktober 2025)

Bezogen auf die Bevölkerung verzeichnete Zypern im Jahr 2024 9,5 Asylantragstellende je 1.000 Ein-

wohnerinnen und Einwohner, Griechenland 7,1, Island 5,0 und Irland 3,5 Anträge (vgl. Abbildung

5-5). Deutschland, als in absoluten Zahlen zugangsstärkstes Asylantragsland, lag mit 3,0 Anträgen an

neunter Stelle und damit ebenfalls über dem Durchschnitt der EU-27 (2,2 Asylanträge je 1.000 Ein-

wohnerinnen und Einwohner).
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Abbildung 5-5: Asylanträge (Erst- und Folgeanträge) in den EU-27-Staaten sowie in Island, Liechten-

stein, der Schweiz und Norwegen je 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner, 2023 und 2024

Quelle: Eurostat (migr_asyappctza/demo_pjan, Abfragestand: 2. Oktober 2025)
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Betrachtet man die Entwicklung der Migration aus humanitären Gründen weltweit, zeigt sich, dass

die Zahl der Asylanträge von 2023 auf 2024 insgesamt um rund 14 % von 3,6 Millionen auf 3,1 Millio-

nen Erstanträge zurück ging. Nach Angaben des UNHCR waren im Jahr 2024 die Vereinigten Staaten

das Hauptzielland von Asylantragstellenden (729.100 Anträge), vor Ägypten mit rund 433.900 Anträ-

gen. Weitere Hauptzielländer waren Deutschland (229.700) und Kanada (173.900). Sudan bildete mit

441.300 Asylanträgen im Jahr 2024 das bedeutendste Herkunftsland von Antragstellenden weltweit,

gefolgt von Venezuela (268.100), Syrien (163.400), Kolumbien (149.000) und Afghanistan (108.500).152

Asylentscheidungen

Im Jahr 2024 wurden in den 27 EU-Staaten 754.020 Asylverfahren von Drittstaatsangehörigen in ers-

ter Instanz entschieden, das waren 11,3 % mehr als im Jahr 2023 (677.625 Entscheidungen).153 Insge-

samt wurde 164.820 Menschen Flüchtlingsschutz nach der Genfer Flüchtlingskonvention154 gewährt

(21,9 % aller Entscheidungen). 67.250 Personen erhielten humanitären Schutz155 (8,9 %) und 155.570

Personen subsidiären Schutz156 (20,6 %) (vgl. Tabelle 5-1). Die meisten Entscheidungen entfielen dabei

auf Deutschland (250.255)157, Frankreich (137.895), Spanien (89.860), Italien (78.565) und Griechenland

(55.300).

Hinsichtlich der Gewährung von Flüchtlingsschutz nach der Genfer Flüchtlingskonvention (mit Ge-

samtentscheidungszahlen ab 5.000 Entscheidungen pro Jahr) standen im Jahr 2024 unter den EU-

Staaten mit hohen Anerkennungszahlen Griechenland (71,0 %) und Irland (62,5 %) prozentual an der

Spitze. Deutschland lag im Mittelfeld (15,1 %). Eine niedrige Anerkennungsquote mit Flüchtlings-

schutz gab es unter anderem in Spanien (7,0 %) (vgl. Tabelle 5-1).

Die Gewährung von sonstigem humanitären Schutz nach nationalem Recht erfolgte EU-weit dagegen

relativ selten. Eine Ausnahme unter den Hauptzielländern bildeten Spanien und Italien, die mit den

höchsten Anteilen an Gewährungen von 36,6 % bzw. 14,6 % weit über dem EU-Durchschnitt von

8,9 % lagen, Deutschland lag mit 8,3 % hingegen leicht darunter. Die unterschiedlichen Anerken-

nungsquoten bei den verschiedenen Schutzformen sind auf die nationalen Gesetze bzw. die jeweilige

Entscheidungspraxis des betreffenden Landes, vor allem aber auf die jeweilige spezifische Zusam-

mensetzung der Asylantragstellenden nach Herkunftsländern zurückzuführen.

Bei der Gewährung europarechtlichen subsidiären Schutzes gemäß Artikel 15 der Qualifikationsricht-

linie zeigt sich, dass von den Hauptzielländern von Asylsuchenden im Jahr 2024 Bulgarien (61,2 %),

Polen (74,8 %) und die Niederlande (46,8 %) überproportional hohe Anerkennungsquoten aufwiesen,

während unter anderem Griechenland (0,5 %) und Belgien (1,8 %) weit unter dem EU-Durchschnitt

152 Vgl. https://www.unhcr.org/refugee-statistics/data-summaries
153 Aufgrund von Nacherfassungen in den Mitgliedstaaten korrigiert Eurostat die veröffentlichten Zahlen zu Entscheidungen fortlau-
fend. Daher stimmen die Daten nicht notwendigerweise mit denen aus früheren Migrationsberichten überein. Die Daten im vorlie-
genden Bericht wurden am 16. September 2024 abgerufen.
154 Die Gewährung von Flüchtlingsschutz nach der Genfer Flüchtlingskonvention umfasst in Deutschland die Anerkennungen nach
Art. 16a GG und § 3 Abs. 1 AsylG.
155 Unter die Gewährung von humanitärem Schutz fallen die Abschiebungsverbote nach § 60 Abs. 5 und 7 AufenthG; sie werden nach
Art. 4 Abs. 2e VO (EG) Nr. 862/2007, geändert durch die Verordnung (EU)2020/851, als Aufenthaltsgewährung „nach nationalem Recht
mit Bezug auf den internationalen Schutz“ bezeichnet.
156 Die Gewährung von subsidiärem Schutz bezieht sich auf den europarechtlichen subsidiären Schutz nach Art. 15 der Qualifikations-
richtlinie – also auf § 4 Abs. 1 AsylG.
157 Die Daten von Eurostat sind nicht mit der nationalen deutschen Asylstatistik identisch. So werden etwa Verfahrenseinstellungen
und Rücknahmen von Eurostat nicht als Entscheidungen gezählt (vgl. dazu BAMF - Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (2025,
S. 35).
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von 20,6 % lagen. Deutschland befand sich mit einer Quote von 30,0 % ebenfalls oberhalb des EU-

Durchschnitts.

Tabelle 5-1: Erstinstanzliche Entscheidungen über Asylanträge in den EU-27-Staaten sowie in Island,

Liechtenstein, der Schweiz und Norwegen im Jahr 2024

Staaten Entschei-
dungen

insgesamt

Gewährung
von Flücht-
lingsschutz
nach GFK

Quote Gewährung
von humani-
tärem Schutz

Quote Gewährung
von sub-
sidiärem

Schutz

Quote

Belgien 32.030 15.030 46,9% - - 585 1,8%

Bulgarien 8.220 55 0,7% - - 5.030 61,2%

Dänemark 1.485 515 34,7% 175 11,8% 25 1,7%

Deutschland 250.255 37.795 15,1% 20.825 8,3% 75.090 30,0%

Estland 1.410 35 2,5% 0 0,0% 1.320 93,6%

Finnland 2.480 1.120 45,2% 135 5,4% 90 3,6%

Frankreich 137.895 29.915 21,7% - - 22.210 16,1%

Griechenland 55.300 39.270 71,0% 0 0,0% 295 0,5%

Irland 5.140 3.210 62,5% 300 5,8% 285 5,5%

Italien 78.565 6.000 7,6% 11.455 14,6% 10.730 13,7%

Kroatien 310 60 19,4% - - 5 1,6%

Lettland 655 100 15,3% - - 80 12,2%

Litauen 400 175 43,8% 0 0,0% 10 2,5%

Luxemburg 1.520 745 49,0% - - 230 15,1%

Malta 525 55 10,5% 10 1,9% 165 31,4%

Niederlande 21.155 5.275 24,9% 780 3,7% 9.910 46,8%

Österreich 31.550 14.790 46,9% 305 1,0% 7.460 23,6%

Polen 8.580 595 6,9% 0 0,0% 6.420 74,8%

Portugal 1.005 5 0,5% - - 0 0,0%

Rumänien 2.215 260 11,7% 0 0,0% 490 22,1%

Schweden 9.670 1.930 20,0% 330 3,4% 1.065 11,0%

Slowakei 110 35 31,8% 5 4,5% 20 18,2%

Slowenien 390 150 38,5% - - 35 9,0%

Spanien 89.860 6.335 7,0% 32.930 36,6% 11.435 12,7%

Tschechien 765 45 5,9% 5 0,7% 110 14,4%

Ungarn 25 5 20,0% 0 0,0% 5 20,0%

Zypern 12.505 1.315 10,5% - - 2.465 19,7%

EU-27 insgesamt 754.020 164.820 21,9% 67.250 8,9% 155.570 20,6%

Island 1.620 75 4,6% 55 3,4% 70 4,3%

Liechtenstein 15 0 0,0% 5 33,3% 0 0,0%

Norwegen 2.655 1.315 49,5% 70 2,6% 130 4,9%

Schweiz 24.715 10.345 41,9% 5.560 22,5% 480 1,9%

Anmerkung: Der Eintrag „-“ bedeutet, dass die Daten nicht verfügbar sind. Abweichungen in den Gesamtzahlen sind durch die von

Eurostat angewandte Fünferrundung bedingt.

Quelle: Eurostat (migr_asydcfsta, Abfragestand 2. Oktober 2025)
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6 Irreguläre Migration

In diesem Kapitel wird der Begriff der irregulären Migration158 nach Deutschland zunächst definiert

und dann hinsichtlich seiner quantitativen Messbarkeit betrachtet. Die präsentierten Indikatoren ge-

ben Hinweise auf die Entwicklungstendenzen dieser Form der Migration. Die Darstellung wird auf

Personen beschränkt, die weder einen asyl- oder ausländerrechtlichen Aufenthaltsstatus besitzen

noch eine aufenthaltsrechtliche Duldung vorweisen können und die weder im AZR noch anderweitig

behördlich erfasst sind (mit Ausnahme des Kapitels 6.2.3 Rückführungen).

6.1 Begriff und rechtliche Rahmenbedingungen

Drittstaatsangehörige dürfen grundsätzlich nur in das Bundesgebiet einreisen oder sich darin aufhal-

ten, wenn sie einen anerkannten und gültigen Pass oder Pass- bzw. Ausweisersatz besitzen.159 Zudem

bedürfen sie grundsätzlich für die Einreise und den Aufenthalt eines Aufenthaltstitels, sofern nicht

durch EU-Recht oder Rechtsverordnung etwas anderes bestimmt ist oder aufgrund des Assoziations-

abkommens Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG)/Türkei ein Aufenthaltsrecht besteht.160

Findet die (Wieder-)Einreise in das Bundesgebiet ohne einen anerkannten und gültigen Pass oder Pas-

sersatz gemäß § 3 Abs. 1 AufenthG bzw. ohne den erforderlichen Aufenthaltstitel nach § 4 AufenthG

statt oder besteht ein Einreise- und Aufenthaltsverbot nach § 11 AufenthG, so ist die Einreise uner-

laubt (§ 14 Abs. 1 AufenthG). Erfüllen ausländische Staatsangehörige die vorgenannten Einreisevo-

raussetzungen nicht, so ist auch ihr Aufenthalt im Bundesgebiet unerlaubt. Unerlaubt ist der Aufent-

halt einer ausländischen Person auch in Fällen, in denen die erforderlichen Aufenthaltsbedingungen

nicht mehr erfüllt sind (§ 50 AufenthG), sie also den erforderlichen Aufenthaltstitel nicht mehr be-

sitzt. Der Aufenthaltstitel erlischt unter anderem durch Ablauf seiner Geltungsdauer, Eintritt einer

auflösenden Bedingung, Rücknahme bzw. Widerruf oder Ausweisung (§ 51 Abs. 1 AufenthG).

Der Begriff des „irregulären“ Aufenthalts wird im Hinblick auf Personen verwendet, die sich ohne re-

guläres Aufenthaltsrecht oder Duldung in Deutschland aufhalten. Sowohl die unerlaubte Einreise als

auch der unerlaubte Aufenthalt sind strafbar und werden grundsätzlich mit einer Geld- oder Frei-

heitsstrafe geahndet (§ 95 AufenthG).161 Dies gilt jedoch nicht für unerlaubt im Sinne des § 14

Abs. 1 AufenthG eingereiste Personen, die unmittelbar nach der Einreise in die Bundesrepublik

Deutschland um Asyl oder um internationalen Schutz nachsuchen. Bei diesen Personen wird das Er-

mittlungs- oder Strafverfahren so lange ausgesetzt, bis das Asylverfahren abgeschlossen ist. Bei einer

positiven Entscheidung über den Asylantrag wird das Strafverfahren eingestellt.162 Deutsche Behör-

den sind grundsätzlich verpflichtet, zuständige Ausländer- oder Polizeibehörden zu unterrichten,

wenn sie Kenntnis von im Inland aufhältigen Personen haben, die keinen erforderlichen

158 Verwendung finden auch die alternativen Begriffe „illegale“, „unkontrollierte“ oder „undokumentierte“ Migration sowie „Sans Pa-
piers“ („Papierlose“). Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) spricht von „unerlaubter Migra-
tion“ („unauthorized migration“).
159 Die Passpflicht gilt nicht für Ausländerinnen und Ausländer, die durch Rechtsverordnung davon befreit sind (§ 3 Abs. 1 AufenthG).
Daneben können in begründeten Einzelfällen durch das BMI Ausnahmen von der Passpflicht zugelassen werden (§ 3 Abs. 2 AufenthG).
160 Zu Aufenthaltstiteln und Ausnahmeregelungen vgl. Kohls (2014, 12 f.).
161 Strafbar macht sich ebenfalls, wer andere zur unerlaubten Einreise bzw. zum unerlaubten Aufenthalt anstiftet bzw. dazu Hilfe leistet
und dafür einen Vermögensvorteil erhält oder sich versprechen lässt oder wiederholt oder zugunsten von mehreren Ausländerinnen
und Ausländern handelt (§ 96 AufenthG; Einschleusen von ausländischen Staatsangehörigen). Erfolgen die Einschleusungen gewerbs-
und bandenmäßig oder wird dabei der Tod von geschleusten Personen verursacht, erfüllt dies einen Verbrechenstatbestand (§ 97 Auf-
enthG) mit einer Mindestfreiheitsstrafe von 1 Jahr bzw. von nicht unter 3 Jahren.
162 Vgl. Art. 31 Abs. 1 GFK.
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Aufenthaltstitel besitzen. Ausgenommen von dieser Verpflichtung sind Mitarbeitende von öffentli-

chen Bildungs- und Erziehungseinrichtungen, insbesondere Schulen, um deren Besuch für Kinder

und Jugendliche auch bei unerlaubtem Aufenthalt zu gewährleisten (§ 87 Abs. 1 und 2 AufenthG).

6.2 Entwicklung irregulärer Migration

Während ausreisepflichtige Personen im AZR registriert werden, kann die Zahl der unerlaubt einge-

reisten und aufhältigen Personen ohne Behördenkontakt nicht verlässlich bestimmt werden. Trotz

dieser Schwierigkeit lassen sich anhand einiger Indikatoren – wenn auch in eingeschränktem Maße –

Entwicklungstendenzen der irregulären Migration aufzeigen.163

Daten über die Zahl der unerlaubten Einreisen von ausländischen Staatsangehörigen und über die

Schleusungskriminalität finden sich zum einen in der Polizeilichen Eingangsstatistik der Bundespoli-

zei (PES). Zum anderen sind in der vom Bundeskriminalamt erstellten Polizeilichen Kriminalstatistik

(PKS) unter anderem Zahlen zur unerlaubten Einreise nach § 95 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 Nr. 1a Auf-

enthG und zum Einschleusen von ausländischen Staatsangehörigen nach § 96 AufenthG enthalten.

Bei der Betrachtung und Bewertung der Daten ist zu beachten, dass aufgrund unterschiedlicher Erfas-

sungskriterien – Eingangsstatistik bei der PES, Ausgangsstatistik bei der PKS164 – ein unmittelbarer

Vergleich nicht möglich ist. Die im Folgenden aufgeführten Zahlen geben nur das Hellfeld der darge-

stellten Delikte wieder. Hierbei sind auch Fälle erfasst, in denen Personen wiederholt auf unerlaub-

tem Weg nach Deutschland eingereist sind.

6.2.1 Feststellungen an den Grenzen

Binnengrenzkontrollen

Deutschland führte am 13. September 2015 nach Maßgabe des Schengener Grenzkodexes an allen

land-, luft- und seeseitigen Schengen-Binnengrenzen mit Schwerpunkt an der Grenze zu Österreich

temporäre Grenzkontrollen wieder ein. Im weiteren Verlauf wurden die temporären Binnengrenz-

kontrollen an der Landesgrenze zu Österreich fortlaufend neu angeordnet. Darüber hinaus wurde

Ende 2022 aufgrund der steigenden Anzahl an unerlaubten Einreisen über die Schweiz eine deutsch-

schweizerische Zusammenarbeit in grenzpolizeilichen und migrationspolitischen Fragen vereinbart.

Der Aktionsplan umfasst neben grenzpolizeilichen Maßnahmen im gemeinsamen Grenzgebiet sowie

in Zügen auch migrationsrechtliche Maßnahmen (u. a. Registrierung, Sicherheitsüberprüfung, Dub-

lin-Zusammenarbeit, Rückführung) und migrationspolitische Maßnahmen wie die Zusammenarbeit

mit den Staaten des westlichen Balkans und die Verstärkung der Zusammenarbeit mit Herkunfts-

und Transitstaaten.165 Seit dem 16. Oktober 2023 finden neben der Landgrenze zu Österreich an den

Landgrenzen zu Polen, Tschechien und der Schweiz bei der Europäischen Kommission notifizierte

vorübergehend wiedereingeführte Binnengrenzkontrollen statt, mit denen versucht wird, die Schleu-

sungskriminalität noch stärker zu bekämpfen und die irreguläre Migration zu begrenzen. Im Septem-

ber 2024 wurden vorübergehenden Binnengrenzkontrollen an allen deutschen Landgrenzen

163 Vgl. dazu ausführlich Lederer (2004, S. 208 ff.).
164 Bei der Eingangsstatistik erfolgt die Registrierung auf Grundlage des Feststellungsprinzips, während bei der Ausgangsstatistik die
Registrierung bei Abschluss der polizeilichen Ermittlungen stattfindet.
165 Vgl. BMI - Bundesministerium des Innern und für Heimat (2022).

Deutscher Bundestag – 21. Wahlperiode Drucksache 21/4300 – 176 –
V

orabfassung – w
ird durch die lektorierte V

ersion ersetzt.



177

angeordnet.166 Die derzeitigen migrations-/sicherheitspolitischen Binnengrenzkontrollen an allen

landseitigen deutschen Binnengrenzen sind bis einschließlich 15. März 2026 angeordnet.167

Fälle von unerlaubter Einreise und Zurückschiebungen

Ausländische Staatsangehörige, die bei der unerlaubten Einreise durch die Bundespolizei oder von

anderen mit der polizeilichen Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs beauftragten Behör-

den168 festgestellt werden, gehen in die PES ein. Sie umfasst Feststellungen an den Land- und Seegren-

zen, auf Flughäfen und im Inland. Die Bundespolizei und die mit der polizeilichen Kontrolle des

grenzüberschreitenden Verkehrs beauftragten Behörden der Bundesländer Bayern und Hamburg so-

wie die Zollverwaltung haben 2024 insgesamt 83.572 Personen festgestellt, die unerlaubt eingereist

sind. Dies entspricht einem Rückgang von 34,5 % im Vergleich zum Vorjahr (2023: 127.549). Die Zahl

der Zurückschiebungen als Folge von unerlaubten Einreisen ist 2024 um 55,0 % im Vergleich zum

Vorjahr gesunken (2024: 2.150, 2023: 4.776) (vgl. Abbildung 6-1 und Tabelle 6-3 im Anhang).169 Am

häufigsten wurden im Jahr 2024 Staatsangehörige aus Syrien (459), aus Algerien (184) und aus Afgha-

nistan (149) zurückgeschoben.

Abbildung 6-1: Feststellungen von unerlaubten Einreisen an den deutschen Land- und Seegrenzen

sowie Flughäfen seit 2012

Quelle: Bundespolizei

166 Vgl. https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/kurzmeldungen/DE/2024/09/binnengrenzkontrollen.html
167 BMI - Bundesministerium des Innern und für Heimat (2024).
168 Nach § 2 Abs. 1 Bundespolizeigesetz (BPolG) können die Länder im Einvernehmen mit dem Bund Aufgaben des grenzpolizeilichen
Schutzes wahrnehmen. Dies sind derzeit die Wasserschutzpolizei Hamburg und die Polizei des Landes Bayern.
169 Personen, die in Verbindung mit der unerlaubten Einreise aufgegriffen werden, sollen zurückgeschoben werden (§ 57 AufenthG).
Die Zurückschiebung setzt – im Gegensatz zur Zurückweisung als einreiseverhindernde Maßnahme – erst ein, wenn die Einreise bereits
vollendet ist, vgl. Kohls (2014, S. 14). Für diese „grenznahen“ Tatbestände sind die polizeilichen Grenzbehörden zuständig, d. h. in der
Regel die Bundespolizei, ggf. aber auch die Zollverwaltung bzw. die Landespolizei.

Deutscher Bundestag – 21. Wahlperiode Drucksache 21/4300– 177 –
V

orabfassung – w
ird durch die lektorierte V

ersion ersetzt.



178

Feststellungen unerlaubter Einreisen (gemäß § 95 Abs. 1 Nr. 3 AufenthG) und Wiedereinreisen nach

Ausweisung/Abschiebung (gemäß § 95 Abs. 2 Nr. 1a AufenthG) sind in der PKS erfasst.170 In dieser Sta-

tistik werden die bekannt gewordenen Verdachtsfälle von Straftaten, anders als in der PES, jedoch

erst nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen bei Aktenabgabe an die Staatsanwaltschaft oder

das Gericht dokumentiert (Ausgangsstatistik). Im Vergleich dazu erfasst die Bundespolizei in der PES

alle Verdachtsfälle von Straftaten bereits mit der Aufnahme der polizeilichen Ermittlungen (Ein-

gangsstatistik).

Die Zahl der von der PKS dokumentierten Fälle von unerlaubter Einreise (gemäß § 95 Abs. 1

Nr. 3 AufenthG) ist von 89.964 im Jahr 2023 auf 85.827 im Jahr 2024 gesunken (-4,6 %). Die unerlaub-

ten Wiedereinreisen nach Zurück- bzw. Ausweisung oder Zurück- bzw. Abschiebung sind im Ver-

gleich zu 2023 ebenfalls leicht gesunken (2024 2.491: 2023: 2.549; -2,3 %) (vgl. Tabelle 6-1).

Tabelle 6-1: Feststellungen von unerlaubten Einreisen und Wiedereinreisen in der PKS seit 2012 (Fall-

zahlen)

Jahr
Unerlaubte Einreisen

(gemäß § 95 Abs. 1
Nr. 3 AufenthG)

Unerlaubte Wiedereinrei-
sen nach Zurück- bzw.

Ausweisung/Abschiebung
(gemäß § 95 Abs. 2
Nr. 1a AufenthG)

Insgesamt

2012 23.105 3.005 26.110

2013 30.846 2.950 33.796

2014 47.462 2.252 49.714

2015 152.688 1.500 154.188

2016 247.188 1.690 248.878

2017 47.660 2.487 50.147

2018 36.990 2.486 39.476

2019 35.963 2.247 38.210

2020 36.422 1.912 38.334

2021 39.609 1.681 41.290

2022 64.021 2.315 66.336

2023 89.964 2.549 92.513

2024 85.827 2.491 88.318

Quelle: Bundeskriminalamt

Zurückweisungen

Im Jahr 2024 wurden 45.337 Zurückweisungen vollzogen, damit ist die Anzahl im Vergleich zum Vor-

jahr um 27,3 % gestiegen (2023: 35.618).171 Während die Zurückweisungen an der deutsch-schweizeri-

schen Grenze (2024: 11.632, 2023: 15.274) sowie der deutsch-österreichischen Grenze (2024: 7.476,

2023: 11.476) zurück gingen, gab es an allen anderen Landesgrenzen deutliche Anstiege. Diese lassen

sich – neben anlässlich der EURO 2024 und den Olympischen Spielen in Paris –auf die im Septem-

ber 2024 eingeführten Grenzkontrollen an allen Landesgrenzen zurückführen. Zurückweisungen fan-

den im Jahr 2024 insgesamt meistens auf dem Landweg (2024: 37.643, 2023: 29.270) statt, gefolgt von

170 PKS-Schlüssel: 725110 und 725120 (Fälle).
171 Bei der Zurückweisung handelt es sich um die Verweigerung der Einreise nach Artikel 14 der Verordnung (EU) 2016/399 (Schengener
Grenzkodex – SGK) i. V. m. § 15 AufenthG: Demnach sind ausländische Staatsangehörige, die unerlaubt einreisen wollen, an der Schen-
gen-Außengrenze zurückzuweisen. Darüber hinaus sind ausländische Staatsangehörige, die nicht alle Einreisevoraussetzungen des Ar-
tikels 6 SGK erfüllen, grundsätzlich zurückzuweisen.
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den internationalen Flughäfen Deutschlands (2024: 7.601, 2023: 6.341) und den Seehäfen (2024: 93,

2023: 7; vgl. Tabelle 6-2).172

Tabelle 6-2: Zurückweisungen an den deutschen Grenzen 2023 und 2024

Land-, Luft- und Seegren-
zen

2023 2024
Veränderung im Vergleich

zum Vorjahr
Landgrenze 29.270 37.643 28,6%

Polen 1.711 9.387 448,6%

Tschechien 562 3.138 458,4%

Österreich 11.476 7.476 -34,9%

Schweiz 15.274 11.632 -23,8%

Frankreich 147 3.773 2.466,7%

Luxemburg 1 467 46.600,0%

Belgien 30 726 2.320,0%

Niederlande 69 867 1.156,5%

Dänemark 0 177 -

Luftgrenze 6.341 7.601 19,9%

Seegrenze 7 93 1.228,6%

Insgesamt 35.618 45.337 27,3%

Quelle: Deutscher Bundestag, 2024

Schleusungskriminalität an den deutschen Grenzen

Die Grenzbehörden haben im Jahr 2024 insgesamt 1.664 Schleusende an den deutschen Grenzen fest-
gestellt, 42,8 % weniger als im Vorjahr (2023: 2.908) (vgl. Abbildung 6-2 und Tabelle 6-4 im Anhang).
Bei der Zahl der Geschleusten wurde im Jahr 2024 ein deutlich niedrigerer Wert als im Vorjahr ver-
zeichnet, nämlich 9.450 (2023: 39.695 Geschleuste). Dies bedeutet einen Rückgang von 76,2 % gegen-
über 2023. Diese Entwicklung, die von einer generellen, sich abschwächenden Schleusungsintensität
in Europa begleitet war, ist Folge fast einjähriger intensiver polizeilicher Maßnahmen der serbischen
Behörden, schwerpunktmäßig an der Grenze zu Ungarn. Diese führten zu einer massiven Eindäm-
mung des Schleusungsgeschehens auf dieser Route und damit auch zu einem entsprechend deutlich
geringeren Zulauf in Richtung deutscher Grenzen. Im Ergebnis kam es – trotz eines erhöhten Kon-
trolldrucks aufgrund der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen – zu weitaus
weniger festgestellten unerlaubt eingereisten oder geschleusten Personen als im Jahr zuvor.173

172 Vgl. Deutscher Bundestag (2024).
173 Vgl. BKA - Bundeskriminalamt (2025b).
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Abbildung 6-2: Aufgegriffene Geschleuste und Schleusende an den deutschen Grenzen seit 2012

Quelle: Bundespolizei

6.2.2 Tatverdächtige mit unerlaubtem Aufenthalt nach der PKS

Feststellungen wegen des Verdachts des unerlaubten Aufenthalts sind in der Polizeilichen Kriminal-

statistik (PKS) erfasst. In dieser Statistik werden alle einer Straftat verdächtigten Personen mit auslän-

discher Staatsangehörigkeit auch nach der Art des Aufenthalts unterschieden.

Bei der PKS handelt es sich um eine Ausgangsstatistik. Darin sind nur die der Polizei bekannt gewor-

denen und bearbeitete Verdachtsfälle von Straftaten, einschließlich der mit Strafe bedrohten Versu-

che sowie die vom Zoll bearbeiteten Rauschgiftdelikte abgebildet. Die statistische Erfassung erfolgt

bei Abgabe an die Staatsanwaltschaft. Da die Taten erst zum Abschluss der polizeilichen Ermittlungen

eingetragen werden, kann es sich dabei also auch um den Verdacht von Straftaten handeln, die schon

vor dem jeweiligen Berichtszeitraum begangen wurden.174 Zudem ist zu beachten, dass Ermittlungen

wegen unerlaubter Einreise zwar bei allen Feststellungen aufgenommen und dann gegebenenfalls an

die Staatsanwaltschaft weitergeleitet werden, insbesondere bei Asylantragstellenden werden diese

Verfahren jedoch wegen des Bestrafungsverbots der Genfer Flüchtlingskonvention eingestellt (vgl.

Art. 31 Abs. 1 GFK). Im Folgenden werden die Personen ohne Aufenthaltsrecht insgesamt betrachtet.

Die Zahl Tatverdächtiger mit unerlaubtem Aufenthalt nahm mit 221.571 registrierten Fällen im Jahr

2024 im Vergleich zum Vorjahr leicht ab, im Jahr 2023 waren es 236.827 (-6,4 %) (vgl. Abbildung 6-3

und Tabelle 6-5 im Anhang). In diese Zahl gehen auch die Personen ein, die durch die Bundespolizei

174 Nicht enthalten sind Staatsschutzdelikte, Verkehrsdelikte (mit Ausnahme der Verstöße gegen §§ 315, 315b StGB und § 22a StGB),
Straftaten, die außerhalb der Bundesrepublik Deutschland begangen wurden, und Verstöße gegen strafrechtliche Landesgesetze, mit
Ausnahme der einschlägigen Vorschriften in den Landesdatenschutzgesetzen. Delikte, die nicht zum Aufgabenbereich der Polizei ge-
hören (z. B. Finanz- und Steuerdelikte) bzw. unmittelbar bei der Staatsanwaltschaft angezeigt und ausschließlich von ihr bearbeitet
werden (z. B. Aussagedelikte), sind ebenfalls nicht in der PKS enthalten. Vgl. Allgemeine Hinweise zur Polizeilichen Kriminalstatistik
(PKS), online: https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/themen/sicherheit/pks-2021-flyer.pdf.
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bzw. die beauftragten Behörden an der Grenze sowie durch die Bundespolizei im Inland als unerlaubt

aufhältig festgestellt wurden.

Abbildung 6-3: Unerlaubt aufhältige ausländische Tatverdächtige in Deutschland seit 2012

Quelle: Bundeskriminalamt

6.2.3 Rückführungen

Sobald ausländische Staatsangehörige einer vollziehbaren Ausreiseverpflichtung unterliegen, muss das

Abschiebungsverfahren eingeleitet und vollzogen werden (vgl. Kapitel 4.2.4). Die rechtlichen Rahmen-

bedingungen für Abschiebungen sind in § 58 AufenthG geregelt.

Die Zuständigkeit für aufenthaltsrechtliche Maßnahmen und Entscheidungen liegt gemäß § 71

Abs. 1 AufenthG grundsätzlich bei den Ausländerbehörden. Die Zuständigkeit für Rückführungen

vollziehbar ausreisepflichtiger ausländischer Personen liegt ebenso grundsätzlich bei den zuständigen

Landesbehörden. Diese werden beim Vollzug der Maßnahmen u. a. von der Bundespolizei unter-

stützt. Die mit der polizeilichen Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs beauftragten Behör-

den führen gemäß § 71 Abs. 3 Nr. 1d AufenthG auch Rückführungen in eigener Zuständigkeit durch.

2024 wurden 20.084 Menschen aus Deutschland abgeschoben bzw. im Rahmen des sogenannten Dub-

lin-Verfahrens in andere EU-Mitgliedstaaten überstellt. Die Zahl der Rückführungen stieg damit im

Vergleich zum Vorjahr um 22,2 % (2023: 16.430) (vgl. Abbildung 6-4). Die Rückführungen 2024 bein-

halten 5.827 Überstellungen in andere EU- bzw. Schengen-Mitgliedstaaten im Rahmen des Dublin-

Verfahrens (vgl. Kapitel 3.4.1.3). Dies entspricht 29,0 % der Gesamtzahl der Rückführungen. Von den
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im Jahr 2024 stattgefundenen Abschiebungen bzw. Dublin-Überstellungen entfielen 1.882 auf georgi-

sche, 1.854 auf türkische, 1.463 auf afghanische und 1.399 auf nordmazedonische Staatsangehörige.175

Ende 2024 waren 15.978 Personen mit ungeklärter Identität und 42.120176 Personen wegen fehlender

Reisedokumente geduldet (§ 60a Abs. 2 S. 1 AufenthG). Zur Identitätsklärung und für die Beschaffung

von Reisedokumenten, unter Umständen auch für die operative Rückführung, bedarf es der Koopera-

tion der jeweiligen Herkunftsländer. Diese ist in der Praxis unterschiedlich ausgeprägt. Um Rückfüh-

rungen aus Deutschland effektiver durchzuführen, ist am 27. Februar 2024 zudem das Gesetz zur Ver-

besserung der Rückführung (RückführungsverbesserungsG) in Kraft getreten.177 Es enthält Maßnah-

men, die schnellere Verfahren für Rückführungen von Menschen ohne Bleiberecht vorsehen. Die Zahl

der vollziehbar ausreisepflichtigen Personen lag Ende 2024 bei 220.808 178 .

Abbildung 6-4: Abschiebungen und Dublin-Überstellungen seit 2012

Quelle: Bundespolizei, BAMF

175 Vgl. Deutscher Bundestag (2025b).
176 Vgl. Deutscher Bundestag (2025c)
177 BGBl. 2024 I Nr. 54 vom 26. Februar 2024.
178 Vgl. Deutscher Bundestag (2025c).
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7 Menschen mit Einwanderungsgeschichte

In diesem Kapitel werden die Größenordnung und die Struktur der Bevölkerung mit Einwande-

rungsgeschichte in Deutschland dargestellt. Die bisherige Schwerpunktsetzung im Migrationsbericht

auf das Konzept „Migrationshintergrund“ wird damit verändert; die darauf basierenden Zahlen sind

nunmehr Gegenstand des Kapitels 7.3.

Die Einführung des Konzepts „Einwanderungsgeschichte“ geht auf die Empfehlung der Fachkommis-

sion Integrationsfähigkeit zurück, die in ihrem Abschlussbericht Anfang 2021 eine veränderte statisti-

sche Erfassung der Personen mit Migrationshintergrund und die Einführung des neuen Begriffs emp-

fohlen hatte. Während in der bisherigen Kategorie „Migrationshintergrund“ die Staatsangehörigkeit

eine zentrale Rolle spielte – also ob eine Person oder ihre Eltern nicht mit deutscher Staatsangehörig-

keit geboren wurden, – basiert dieses Konzept auf dem Merkmal der Einwanderungserfahrung. Das

Konzept „Einwanderungsgeschichte“ umfasst dabei alle Personen, die selbst seit 1950 auf das heutige

Staatsgebiet Deutschlands eingewandert sind, sowie deren direkte Nachkommen. Dabei wurde jedoch

der terminologische Vorschlag der Fachkommission „Eingewanderte und ihre (direkten) Nachkom-

men“ um die zusammenfassende Kategorie „Personen mit Einwanderungsgeschichte“ (als Gegenkate-

gorie der Personen ohne Einwanderungsgeschichte) ergänzt, wie dies auch das Statistische Bundes-

amt in seinen Datenangeboten und Publikationen tut.

Die Datenbasis dafür stellt der Mikrozensus179, der erstmalig am 2. März 2023 erste Ergebnisse nach
Einwanderungsgeschichte für das Berichtsjahr 2021 zusammen mit einem Hintergrundpapier180 ver-
öffentlichte. Mittlerweile liegen Daten zur Einwanderungsgeschichte im Mikrozensus auch rückwir-
kend für die Jahre 2005, 2009, 2013 sowie ab 2017 jährlich vor. Das Statistische Bundesamt wird neben
der Bevölkerung mit Einwanderungsgeschichte vorerst weiterhin Daten zur Bevölkerung mit Migra-
tionshintergrund bereitstellen, um die Abweichungen im Vergleich zum neuen Konzept transparent
zu machen sowie die Anschlussfähigkeit an frühere Statistiken in den Zeitreihen sicherzustellen.

Der Mikrozensus ist eine jährliche Haushaltsstichprobe und bildet damit die größte jährliche amtliche
Repräsentativstatistik in Deutschland. Im Rahmen des Mikrozensus werden jährlich rund 1 % der Be-
völkerung unter anderem zu ihrem Geburtsland, der Staatsangehörigkeit, ihren Bildungsabschlüssen
und ihrer Erwerbssituation befragt. Um Aussagen über die Gesamtbevölkerung zu treffen, werden
diese Ergebnisse auf die Gesamtbevölkerung hochgerechnet. Der Zensus 2022, der zum Stichtag
15. Mai 2022 durchgeführt wurde, bildet die aktuelle Datengrundlage für die Fortschreibung der Be-
völkerungszahlen. Im Juni 2024 wurden auf der Grundlage dieser Ergebnisse die Bevölkerungszahlen
neu berechnet und angepasst. Die Änderung betrifft die Jahresdurchschnittswerte sowie die Jahres-
zahlen auch rückwirkend ab dem Jahr 2021. Um eine einheitliche Vergleichbarkeit zu gewährleisten,
wurden sämtliche Bevölkerungsergebnisse ab dem Jahr 2021 an die neuen Zensusdaten angepasst.

Im Vergleich zum Zensus 2011 zeigte sich im letzten Zensus, dass in Deutschland weniger Menschen
leben als bislang angenommen. Zum Stichtag 15. Mai 2022 wurde die Bevölkerungszahl von ur-
sprünglich 84,1 Millionen Menschen auf rund 82,7 Millionen nach unten korrigiert – eine Abwei-
chung von etwa 1,4 Millionen Menschen. Besonders stark betroffen ist die ausländische Bevölkerung.

179 Die Erhebung wird gemeinschaftlich von den Statistischen Ämtern des Bundes und der Länder durchgeführt. Um auf Basis der
erhobenen Daten Aussagen über die Gesamtbevölkerung treffen zu können, müssen diese hochgerechnet werden.
180 https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Migration-Integration/Methoden/Erlauterungen/ein-
wanderungsgeschichte-hintergrundpapier.html. Weitere Überlegungen finden sich bei Petschel und Will (2020) sowie Canan und
Petschel (2023).
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Laut Zensus 2022 lebten zum Stichtag etwa 10,9 Millionen Ausländerinnen und Ausländer in
Deutschland, fast 1 Million weniger als zuvor ausgewiesen. Diese Korrektur spiegelt sich in den Zah-
len zur Bevölkerung mit Einwanderungsgeschichte im Mikrozensus wider. So war die Zahl der Perso-
nen mit Einwanderungsgeschichte im Jahr 2022 um 908 000 Personen geringer als bislang ausgewie-
sen.

Das im Jahr 2016 geänderte Mikrozensusgesetz (MZG) brachte neue Regelungen für die Datenerhe-

bung und -aufbereitung im Themenbereich Migration (BGBl. I S. 2826). Seitdem werden Merkmale

zur Einwanderungsgeschichte bzw. zum Migrationshintergrund nur in Privathaushalten erhoben.

Das bedeutet gleichzeitig, dass für die rund 1 Million Menschen, die im Jahr 2024 ihren Hauptwohn-

sitz in Gemeinschaftsunterkünften181 hatten, die Einwanderungsgeschichte bzw. der Migrationshin-

tergrund nicht ausgewiesen werden kann. Diese Einschränkung betrifft jedoch nur 1,4 % der Bevölke-

rung in Deutschland, sodass Aussagen über die Größenordnung und Struktur der Bevölkerung mit

Einwanderungsgeschichte kaum beeinträchtigt sind. In Gemeinschaftsunterkünften leben haupt-

sächlich Bewohnerinnen und Bewohner von Alten- und Pflegeheimen, die 2024 rund 63 % dieser

Gruppe ausmachten.182 Rund 10 % der Bewohnerinnen und Bewohner entfielen 2024 auf Flüchtlings-

unterkünfte. Die folgenden Angaben beziehen sich daher ausschließlich auf Personen in Privathaus-

halten, sowohl mit als auch ohne Einwanderungsgeschichte.

Bevölkerung mit Einwanderungsgeschichte

Unter das Konzept der „Menschen mit Einwanderungsgeschichte“ fallen alle Personen, die selbst o-

der deren beide Elternteile seit 1950 in das heutige Gebiet Deutschlands eingewandert sind. Perso-

nen mit nur einem eingewanderten Elternteil zählen dagegen – anders als beim Migrationshinter-

grund – nicht mehr in diese Kategorie, werden aber gesondert ausgewiesen. Eingewanderte Personen

werden der 1. Generation zugeordnet, ihre in Deutschland geborenen Nachkommen der 2. Genera-

tion. Personen ab der 3. und weiteren Generationen werden in diesem Konzept nicht als Nachkom-

men von Eingewanderten erfasst.

Unterschiede zwischen Einwanderungsgeschichte und Migrationshintergrund

Die beiden Konzepte unterscheiden sich in der Anwendung von Kriterien wie Staatsangehörigkeit

(bei der Geburt und zum Befragungszeitpunkt), Wanderungserfahrung sowie familiäre Migrationsbi-

ografie. Der wesentliche Unterschied zwischen der Einwanderungsgeschichte und der bisherigen Ka-

tegorie des Migrationshintergrunds liegt in der Frage nach der Wanderungserfahrung anstelle der

Staatsangehörigkeit. Zu den Personen mit Einwanderungsgeschichte zählen nur Menschen, die ent-

weder selbst oder deren beide Elternteile seit 1950 nach Deutschland migriert sind. Die Definition des

„Migrationshintergrunds“ hingegen basiert auf der Staatsangehörigkeit bei der Geburt (entweder

selbst oder mindestens ein Elternteil ist ohne deutsche Staatsangehörigkeit geboren). Der Bezug zur

Wanderungserfahrung bzw. der Geburt im Ausland sichert auch die internationale Vergleichbarkeit

des neuen Konzepts, da in vielen internationalen Erhebungen das Konzept foreign born Verwendung

findet. Die Staatsangehörigkeit zum Befragungszeitpunkt bleibt jedoch eine statistisch wichtige Kate-

gorie und wird weiterhin im Mikrozensus erfasst.

181 Zu Gemeinschaftsunterkünften zählen beispielsweise Krankenhäuser, Behindertenwohnheime, Alten- und Pflegeheime, Flücht-
lingsunterkünfte, geschlossene Heime, Klöster und Gefängnisse. Vgl. zur Struktur und zur Erfassung der Bevölkerung in solchen Ein-
richtungen im Mikrozensus Schanze (2019).
182 Vgl. Genesis-Datenbank des Statistischen Bundesamtes, Tabellen-Code 12211-0901.
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In die Gruppe der Personen mit Migrationshintergrund werden auch Menschen mit sogenanntem

einseitigem Migrationshintergrund eingeschlossen, d. h., die nicht-deutsche Staatsangehörigkeit bei

Geburt von nur einem Elternteil ist ausreichend, damit die Person zur Bevölkerung mit Migrations-

hintergrund gezählt wird. Die zeitliche Grenze der Einwanderung vor bzw. nach 1950 wird in der De-

finition des Migrationshintergrundes nur zur Unterscheidung von Vertriebenen und Aussiedlerinnen

und Aussiedlern herangezogen. In der neuen Definition wird dieses Kriterium durchgehend ange-

wendet: Menschen, die selbst oder deren beide Elternteile vor 1950 eingewandert sind, werden nicht

zu den Eingewanderten und ihren direkten Nachkommen gezählt (vgl. Infobox), unabhängig von

deutscher oder ausländischer Staatsangehörigkeit. Zudem ist eine Migrationserfahrung von beiden

(nicht nur einem Elternteil) notwendig, sofern die Person nicht selbst gewandert ist, um in die Ge-

samtkategorie zu fallen.

Infobox: Vergleich der Konzepte Einwanderungsgeschichte und Migrationshintergrund
Merkmal Einwanderungsgeschichte Migrationshintergrund

Definitionsgrundla-

gen

Die Bevölkerung mit Einwanderungsgeschichte

umfasst alle Menschen, die seit 1950 entweder

selbst (Eingewanderte) oder deren beide Eltern-

teile (Nachkommen von Eingewanderten) in das

heutige Gebiet Deutschlands eingewandert sind.

Die Bevölkerung mit Migrationshintergrund

umfasst alle Menschen, die entweder selbst nicht

mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren sind

oder bei denen das mindestens auf einen Eltern-

teil zutrifft.

Statistische
Einheit/Kriterium

Wanderungserfahrung (entweder selbst oder

beide Elternteile)

Staatsangehörigkeit bei Geburt (entweder selbst

oder mindestens ein Elternteil)

Zeitliche Abgrenzung Keine Berücksichtigung von allen Personen, die

vor 1950 eingewandert sind

Keine Berücksichtigung von Vertriebenen und

Aussiedler/-innen, die vor 1950 eingewandert

sind

Internationale An-

schlussfähigkeit

International anschlussfähig an die Definitionen

von UN und Eurostat (foreign born)

Nur bedingt möglich

Quelle: Eigene Darstellung BAMF

7.1 Grunddaten im Zeitverlauf

Zusammensetzung der Bevölkerung mit Einwanderungsgeschichte

In Deutschland lebten im Jahr 2024 rund 21,2 Millionen Menschen mit Einwanderungsgeschichte,

was einem Anteil von 25,6 % an der Gesamtbevölkerung entspricht. Den größten Anteil machen dabei

selbst eingewanderte Personen mit 75,6 % aus (1. Generation), während die Nachkommen von Einge-

wanderten 24,4 % stellen (2. Generation). Letztere sind in Deutschland geboren, jedoch sind beide El-

ternteile seit 1950 nach Deutschland eingewandert. Daneben gibt es Menschen mit einer einseitigen

Einwanderungsgeschichte, bei denen nur ein Elternteil zugewandert ist. Diese Gruppe macht 5,0 %

der Bevölkerung aus und wird nicht zu der Gruppe von Menschen mit Einwanderungsgeschichte ge-

zählt (vgl. Tabelle 7-1 und Abbildung 7-1).
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Abbildung 7-1: Bevölkerung mit Einwanderungsgeschichte in Deutschland im Jahr 2024

Quelle: Statistisches Bundesamt, Mikrozensus (Erstergebnisse)

Im Jahr 2021, für das erstmals Zahlen zur Bevölkerung mit Einwanderungsgeschichte vorgelegt wur-

den, umfasste diese Gruppe rund 18,0 Millionen Personen und stellte einen Bevölkerungsanteil von

22,0 %.

Tabelle 7-1: Bevölkerung insgesamt und nach Einwanderungsgeschichte seit 2021, in Tausend1

Bevölkerung insgesamt und nach Einwanderungsge-
schichte

2021 2022 2023 20241

Bevölkerung insgesamt 81.035 81.852 82.472 82.769

Bevölkerung ohne Einwanderungsgeschichte 59.367 58.716 58.126 57.392

Bevölkerung mit Einwanderungsgeschichte 17.996 19.316 20.357 21.230

Eingewanderte 13.444 14.564 15.469 16.051

Deutsche Staatsangehörige 5.277 5.397 5.491 5.610

Ausländische Staatsangehörige 8.168 9.167 9.978 10.441

Nachkommen 4.552 4.752 4.888 5.179

Deutsche Staatsangehörige 3.243 3.346 3.415 3.664

Ausländische Staatsangehörige 1.308 1.406 1.474 1.515

Bevölkerung mit einseitiger Einwanderungsgeschichte 3.672 3.820 3.988 4.147

Anmerkung: Bevölkerung in Hauptwohnsitzhaushalten. Die Daten für die Berichtsjahre vor 2024 wurden an die endgültigen Ergeb-
nisse des Mikrozensus angepasst und weichen daher leicht von früheren Migrationsberichten ab. Die Endergebnisse basieren im Ge-
gensatz zu den Erstergebnissen auf einer höheren Anzahl befragter Haushalte. Dies ist dadurch bedingt, dass auch nach Ende eines
Erhebungsjahres fehlende Haushalte nach Erinnerungen/Mahnungen noch Auskunft geben. Dieses Datenmaterial wird zudem an ei-
nem aktualisierten Bevölkerungseckwert hochgerechnet. Durch den größeren Stichprobenumfang und die aktualisierte Hochrech-
nung können ggf. Abweichungen gegenüber den Erstergebnissen entstehen.

Quelle: Statistisches Bundesamt, Mikrozensus

Von den Menschen mit Einwanderungsgeschichte haben 56,3 % eine ausländische Staatsangehörig-

keit; unter ihnen sind 49,2 % selbst eingewandert und 7,1 % Nachkommen von eingewanderten El-

tern. Unter den deutschen Staatsangehörigen liegt der Anteil der selbst Eingewanderten mit 26,4 %
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deutlich niedriger als bei den ausländischen Staatsangehörigen, während mit 17,3 % der Anteil der

Nachkommen von eingewanderten Eltern höher ist (vgl. Abbildung 7-1).

Im Folgenden wird auf die Zusammensetzung der Bevölkerung mit Einwanderungsgeschichte im

Jahr 2024 nach Geburtsland oder -region (des/der Befragten oder der Eltern), Alter, Geschlecht, Auf-

enthaltsdauer sowie Migrationsmotiv näher eingegangen. Die Tabelle 7-3 im Anhang gibt einen Über-

blick über die Verteilung der Bevölkerung mit Einwanderungsgeschichte auf die einzelnen Bundes-

länder.
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Tabelle 7-2: Bevölkerung mit Einwanderungsgeschichte nach Herkunftsländern im Jahr 2024, in Tau-

send

Herkunftsländer basierend auf Ge-

burtsland/-region (der Eltern)

Bevölkerung mit Einwanderungsgeschichte

Eingewanderte Nachkommen Insgesamt

Absolut In % Absolut In % Absolut In %

EU-27 5.023 79,6% 1.290 20,4% 6.313 29,7%

Bulgarien 302 85,3% 52 14,7% 354 1,7%

Frankreich 137 87,8% 18 11,5% 156 0,7%

Griechenland 260 70,3% 110 29,7% 370 1,7%

Italien 465 71,5% 185 28,5% 650 3,1%

Kroatien 255 74,6% 86 25,1% 342 1,6%

Niederlande 129 90,2% 14 9,8% 143 0,7%

Österreich 198 90,0% 22 10,0% 220 1,0%

Polen 1.549 78,3% 430 21,7% 1.979 9,3%

Portugal 104 73,8% 38 27,0% 141 0,7%

Rumänien 864 83,5% 171 16,5% 1.035 4,9%

Spanien 150 78,1% 42 21,9% 192 0,9%

Tschechien 109 80,1% 27 19,9% 136 0,6%

Ungarn 170 84,2% 32 15,8% 202 1,0%

Sonstiges Europa 5.286 70,9% 2.167 29,1% 7.453 35,1%

Bosnien und Herzegowina 377 73,8% 134 26,2% 511 2,4%

Kosovo 347 63,8% 197 36,2% 544 2,6%

Republik Moldau 166 86,5% 26 13,5% 192 0,9%

Nordmazedonien 165 76,0% 52 24,0% 217 1,0%

Russische Föderation 1.043 74,1% 364 25,9% 1.407 6,6%

Serbien 234 72,4% 89 27,6% 323 1,5%

Türkei 1.427 55,1% 1.164 44,9% 2.591 12,2%

Ukraine 1.117 93,4% 79 6,6% 1.196 5,6%

Vereinigtes Königreich 110 93,2% (9) (7,6)% 118 0,6%

Europa 10.310 74,9% 3.456 25,1% 13.766 64,8%

Afrika 813 71,6% 323 28,4% 1.136 5,4%

Marokko 158 62,7% 94 37,3% 252 1,2%

Ägypten, Algerien, Libyen, Tu-

nesien
182 75,8% 58 24,2% 240 1,1%

Amerika 528 91,8% 47 8,2% 575 2,7%

Asien 4.379 76,5% 1.345 23,5% 5.724 27,0%

Naher und Mittlerer Osten 2.978 74,8% 1.002 25,2% 3.980 18,7%

Irak 284 76,1% 88 23,6% 373 1,8%

Iran 251 85,1% 44 14,9% 295 1,4%

Kasachstan 960 69,7% 418 30,3% 1.378 6,5%

Libanon 95 57,2% 72 43,4% 166 0,8%

Syrien 985 80,7% 235 19,3% 1.220 5,7%

Sonstiges Asien 1.401 80,3% 344 19,7% 1.745 8,2%

Afghanistan 366 79,4% 94 20,4% 461 2,2%

China 182 85,4% 31 14,6% 213 1,0%

Indien 251 87,5% 36 12,5% 287 1,4%

Pakistan 110 72,4% 41 27,0% 152 0,7%

Thailand 76 93,8% / / 81 0,4%

Vietnam 141 66,5% 71 33,5% 212 1,0%

Australien und Ozeanien 21 95,5% / / 22 0,1%

Ohne Angabe - - (7) (100,0%) (7) (0,0%)

Nach Geburtsland bzw. Geburts-

land der Eltern zusammen
16.051 75,6% 5.179 24,4% 21.230 100,0%

Ausländische Staatsangehörige 10.441 87,3% 1.515 12,7% 11.956 56,3%

Deutsche Staatsangehörige 5.610 60,5% 3.664 39,5% 9.274 43,7%

darunter: (Spät-)Aussiedlerin-

nen und (Spät-)Aussiedler
2.688 100,0% X X 2.688 12,7%
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/= Keine Angabe, X = Zelle gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll. Abweichungen zum Insgesamt aufgrund von Rundungsdifferenzen
möglich. () = Aussagewert eingeschränkt, da Zahlenwert statistisch relativ unsicher

Quelle: Statistisches Bundesamt, Mikrozensus (Erstergebnisse)

7.2 Herkunftsgruppen nach Geburtsland (der Eltern)

Im Mikrozensus werden die Herkunftsgruppen der Bevölkerung mit Einwanderungsgeschichte an-

hand des Geburtslandes der Befragten bzw. ihrer Eltern abgeleitet. In Deutschland geborene Befragte,

bei denen die Eltern aus zwei verschiedenen Ländern eingewandert sind, werden dem Geburtsland

der Mutter zugeordnet. Die Ergebnisse des Mikrozensus 2024 zeigen, dass fast zwei Drittel aller Men-

schen mit Einwanderungsgeschichte ihre Wurzeln in Europa haben (64,8 %), wobei 29,7 % aus EU-

Staaten und 35,1 % aus sonstigen europäischen Staaten stammen. Etwa 35,2 % der Menschen mit Ein-

wanderungsgeschichte haben ihre Wurzeln außerhalb Europas, wobei die größte Gruppe aus Asien

stammt (27,0 %). Die kleinsten Gruppen stellen Menschen aus afrikanischen Staaten (5,4 %) sowie aus

Amerika, Australien und Ozeanien (zusammen 2,8 %) (vgl. Abbildung 7-2).

Abbildung 7-2: Bevölkerung mit Einwanderungsgeschichte nach Herkunftsregionen im Jahr 2024, in

Tausend

Anmerkung: Dargestellt ist das eigene Geburtsland bzw. bei in Deutschland geborenen Personen das Geburtsland der Eltern. Europa

inkl. der Türkei und der Russischen Föderation. () = Aussagewert eingeschränkt, da Zahlenwert statistisch relativ unsicher

Quelle: Statistisches Bundesamt, Mikrozensus (Erstergebnisse)

Betrachtet man die wichtigsten Herkunftsgruppen nach Geburtsländern, so stellen Personen mit tür-

kischer Einwanderungsgeschichte die größte Gruppe, mit etwa 2,6 Millionen Menschen bzw. einem

Anteil von 12,2 %. Unter Berücksichtigung der einem bestimmten Geburtsland zuordenbaren (Spät-)

Aussiedlerinnen und (Spät-)Aussiedler kommen rund 2,0 Millionen Menschen aus Polen (9,3 %) und

rund 1,4 Millionen aus der Russischen Föderation (6,6 %), gefolgt von rund 1,4 Millionen Menschen

aus Kasachstan (6,5 %). Menschen mit syrischer Einwanderungsgeschichte machen einen Anteil von

5,7 % aus (1,2 Millionen).
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Abbildung 7-3: Bevölkerung mit Einwanderungsgeschichte nach Herkunftsregionen im Jahr 2024, in

Tausend

Anmerkung: Werte unter 3 % werden nicht beschriftet. Dargestellt ist das eigene Geburtsland bzw. bei in Deutschland geborenen

Personen das Geburtsland der Eltern.

Quelle: Statistisches Bundesamt, Mikrozensus (Erstergebnisse)

Aufgrund der Fluchtbewegungen seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine im

Februar 2022 ist auch der Anteil von Menschen aus der Ukraine gestiegen. 2024 machten sie einen

Anteil von 5,6 % an der Bevölkerung mit Einwanderungsgeschichte aus (1,2 Millionen). 4,9 % bzw.

1,0 Millionen Personen haben einen rumänische Einwanderungsgeschichte, weitere 3,1 % bzw.

650.000 Personen hatten eine italienische Einwanderungsgeschichte. Personen aus dem Kosovo bzw.

Bosnien und Herzegowina folgen mit einem Anteil von 2,6 % bzw. 2,4 %. Zusammen machen diese

10 Herkunftsländer 58,9 % der gesamten Bevölkerung mit Einwanderungsgeschichte aus (vgl. Abbil-

dung 7-3).

Mit einem Anteil von 75,6 % stellen Eingewanderte die Mehrheit der Bevölkerung mit Einwande-

rungsgeschichte dar. Besonders hoch ist der Anteil von Eingewanderten aus Ländern mit vielen

schutzsuchenden Menschen, wie aus der Ukraine (93,4 %), Syrien (80,7 %) und Afghanistan (79,4 %)

(vgl. Tabelle 7-2 und Abbildung 7-4). Im Gegensatz dazu sind 24,4 % der Menschen mit Einwande-

rungsgeschichte als Nachkommen von Eingewanderten in Deutschland geboren. Diese Gruppe um-

fasst vor allem Menschen aus den ehemaligen Anwerbestaaten und ihre Nachkommen: 44,9 % der

Menschen mit türkischer, 37,3 % derer mit marokkanischer und 28,5 % derer mit italienischer Ein-

wanderungsgeschichte sind nicht selbst nach Deutschland migriert (vgl. Tabelle 7-2).
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Abbildung 7-4: Eingewanderte und ihre Nachkommen nach den häufigsten Herkunftsländern im
Jahr 2024, in Tausend

Anmerkung: Dargestellt ist das eigene Geburtsland bzw. bei in Deutschland geborenen Personen das Geburtsland der Eltern.

Quelle: Statistisches Bundesamt, Mikrozensus (Erstergebnisse)

7.2.1 Alters- und Geschlechtsstruktur

Vergleicht man die Altersstruktur der Bevölkerung mit und ohne Einwanderungsgeschichte, ist er-

kennbar, dass Personen mit Einwanderungsgeschichte deutlich jünger sind. So waren im Jahr 2024

62,3 % der Personen mit Einwanderungsgeschichte jünger als 45 Jahre, während dies nur auf 43,0 % der

Bevölkerung ohne Einwanderungsgeschichte zutraf; bei den selbst Eingewanderten betrug der Anteil

dieser Altersgruppe 53,7 % (vgl. Abbildung 7-5 und Tabelle 7-4 im Anhang). Der Anteil der Kinder unter

5 Jahren liegt mit 4,4 % bei der Bevölkerung mit Einwanderungsgeschichte nur unwesentlich höher als

in der Bevölkerung ohne Einwanderungsgeschichte (4,0 %). Bei den Personen, die selbst zugewandert

sind, betrug dieser Anteil jedoch nur 0,9 %.
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Abbildung 7-5: Altersstruktur der Bevölkerung mit und ohne Einwanderungsgeschichte sowie von

Eingewanderten im Jahr 2024, in Tausend

Anmerkung: Werte unter 3 % werden nicht beschriftet.

Quelle: Statistisches Bundesamt, Mikrozensus (Erstergebnisse)

Am oberen Ende des Altersspektrums sind 27,1 % der Personen ohne Einwanderungsgeschichte

65 Jahre und älter, während es bei den Personen mit Einwanderungsgeschichte nur 11,6 % sind. Bei

den Eingewanderten liegt dieser Anteil bei 15,0 %. Zudem ist der Anteil der 45- bis 64-Jährigen bei

Personen ohne Einwanderungsgeschichte mit 29,9 % höher als bei der Bevölkerung mit Einwande-

rungsgeschichte (26,1 %), jedoch geringer als bei Eingewanderten (31,3 %). Das Durchschnittsalter der

Bevölkerung ohne Einwanderungsgeschichte beträgt 47,4 Jahre und liegt damit deutlich über dem

der Bevölkerung mit Einwanderungsgeschichte (38,2 Jahre) sowie leicht über dem Durchschnittsalter

der Eingewanderten (43,5 Jahre).

Bezogen auf die Gesamtbevölkerung in Privathaushalten haben etwa ein Viertel der Kinder unter

5 Jahren (25,1 %) sowie der Kinder zwischen 5 und 10 Jahren (27,2 %) eine Einwanderungsgeschichte

(vgl. Tabelle 7-4 im Anhang). In den Altersgruppen bis 55 Jahren liegt der Anteil der Personen mit Ein-

wanderungsgeschichte jeweils bei über 30 %. Im Gegensatz dazu machen sie bei den 65-Jährigen und

Älteren nur 13,5 % Anteil an der Gesamtbevölkerung aus.
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Abbildung 7-6: Geschlechtsstruktur nach Einwanderungsgeschichte und ausgewählten Herkunftslän-

dern/-regionen (basierend auf Geburtsländern) im Jahr 2024

Anmerkung: Dargestellt ist das eigene Geburtsland/die eigene Geburtsregion bzw. bei in Deutschland geborenen Personen das Ge-
burtsland/die Geburtsregion der Eltern. Polen, Kasachstan Russische Föderation, Rumänien und Ukraine inkl. (Spät-)Aussiedlerinnen
und (Spät-)Aussiedlern. In geringerem Umfang können diese auch bei anderen Geburtsländern enthalten sein. Abweichungen zu den
Gesamtzahlen sind aufgrund von Rundungsdifferenzen möglich.

Quelle: Statistisches Bundesamt, Mikrozensus (Erstergebnisse)

Ein Blick auf die Geschlechterverhältnisse zeigt, dass bei Personen mit Einwanderungsgeschichte der

Anteil der männlichen Personen geringfügig höher ist als der Anteil der weiblichen Personen (50,5 %

zu 49,5 %) (vgl. Abbildung 7-6), während dieses Verhältnis bei der Bevölkerung ohne Einwanderungs-

geschichte umgekehrt ist (49,0 % zu 51,0 %). Die Geschlechterverhältnisse variieren je nach Herkunfts-

land, bspw. haben Menschen mit ukrainischer (58,9 %) und russischer Einwanderungsgeschichte

(55,5 %) überproportional hohe weibliche Anteile. Auf der anderen Seite ist der männliche Anteil bei

Menschen mit afghanischem (60,7 %) sowie mit italienischem Hintergrund (58,6 %) deutlich höher.

7.2.2 Aufenthaltsdauer

Im Folgenden wird die Aufenthaltsdauer der Eingewanderten betrachtet. Ein Großteil dieser Gruppe

ist in den letzten 10 Jahren nach Deutschland gekommen (40,3 %). 46,1 % leben zwischen 10 und

39 Jahren in Deutschland und 13,6 % sogar seit 40 Jahren und länger (vgl. Abbildung 7-7 und Tabelle

7-5 im Anhang).
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Abbildung 7-7: Eingewanderte nach ausgewählten Herkunftsländern und Aufenthaltsdauer im Jahr

2024

Anmerkungen: Werte unter 3 % werden nicht beschriftet. Dargestellt ist das eigene Geburtsland. Polen, Kasachstan Russische Födera-
tion, Rumänien und Ukraine inkl. Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern. In geringerem Umfang können diese auch bei anderen
Geburtsländern enthalten sein.

Quelle: Statistisches Bundesamt, Mikrozensus (Erstergebnisse)

Eine Differenzierung der Aufenthaltsdauer von Eingewanderten nach Geburtsländern verdeutlicht

die unterschiedlichen Migrationsgeschichten. Betrachtet man die Aufenthaltsdauer von Menschen

aus den ehemaligen Anwerbeländern sowie typischen Herkunftsländern von (Spät-)Aussiedlerinnen

und (Spät-)Aussiedlern, so zeigt sich, dass viele bereits seit Jahrzehnten in Deutschland leben: 91,8 %

der Eingewanderten mit kasachischem, 76,6 % derer mit türkischer, 74,6 % derer mit russischer,

62,9 % derer mit polnischer und 59,1 % derer mit italienischer Einwanderungsgeschichte weisen im

Jahr 2024 eine Aufenthaltsdauer von mindestens 20 Jahren auf. Im Gegensatz dazu leben 85,3 % der

selbst Eingewanderten mit syrischem und 81,9 % derer mit ukrainischem Hintergrund weniger als

10 Jahre in Deutschland.

Diese Unterschiede spiegeln sich auch in der durchschnittlichen Aufenthaltsdauer wider. Im

Jahr 2024 betrug diese für die Eingewanderten 20,7 Jahre. Besonders hoch lag dieser Wert für Perso-

nen aus Österreich (33,7 Jahre), der Türkei (32,7 Jahre), Tschechien (32,6 Jahre) und Italien (30,3 Jahre).

Eingewanderte aus Polen leben durchschnittlich seit 28,4 Jahren in Deutschland. Deutlich kürzer ist

hingegen die Aufenthaltsdauer bei Menschen mit ukrainischem (6,6 Jahre) und syrischem Hinter-

grund (8,7 Jahre), was vor allem auf die humanitäre Zuwanderung in den letzten Jahren zurückzufüh-

ren ist (vgl. Abbildung 7-7 und Tabelle 7-5 im Anhang).

7.2.3 Migrationsmotive

Im Mikrozensus werden eingewanderte Menschen nach dem Hauptgrund ihrer Migration befragt,

wodurch Migrationsmotive abgeleitet werden können. Diese beruhen also auf Selbstauskunft der Be-

fragten und entsprechen daher nicht rechtlich definierten Migrationsgründen bzw. Aufenthaltstiteln.

Es wird zudem nur ein Hauptmotiv erfasst, wodurch Mehrfachmotive statistisch nicht abgebildet

werden, auch wenn in der Realität oft mehrere Motive zusammenspielen können. Die Daten ermögli-

chen dennoch einen differenzierten Blick in die Migrationsmotive und verdeutlichen die
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Unterschiede zwischen den verschiedenen Einwanderungsgruppen, die im Folgenden näher betrach-

tet werden.

Ende 2024 lebten rund 16,1 Millionen eingewanderte Menschen in Deutschland, die selbst im Ausland

geboren wurden. Von diesen gaben im Mikrozensus 2024 die meisten familiäre Gründe als Hauptmo-

tiv für ihren Zuzug an. Darunter fallen insbesondere Familienzusammenführung sowie Familien-

gründung, die zusammen mit 42,1 % den größten Anteil der Migrationsgründe ausmachen. An zwei-

ter Stelle folgen humanitäre Gründe mit 19,7 %. Danach wird häufig die Erwerbstätigkeit als Migrati-

onsmotiv genannt (18,9 %), insbesondere von Personen aus den ehemaligen Anwerbestaaten sowie

aus EU-Staaten. Unter allen Personen mit diesem Hauptmotiv gaben 73,0 % an, dass sie vor ihrer Ein-

reise bereits eine Stellenzusage hatten. Ein weiteres, wenn auch kleineres Motiv stellt Studium und

Bildung dar ein (insgesamt 6,1 %). Die EU-Freizügigkeit spielt eine geringere Rolle (2,7 %), jedoch kann

diese Kategorie unterschiedliche Motive umfassen, etwa wie familiäre oder berufliche Gründe. Etwa

10,5 % der Eingewanderten gaben sonstige Gründe an, die sich nicht eindeutig einer der Hauptkate-

gorien zuordnen lassen (vgl. Abbildung 7-8).

Abbildung 7-8: Eingewanderte nach Hauptmotiv der Migration 2024, in Tausend

Anmerkung: Diese Angaben beruhen auf einer Selbstauskunft der Zugewanderten.

Quelle: Statistisches Bundesamt, Mikrozensus (Erstergebnisse)

Bei der Betrachtung der größten Einwanderungsgruppen zeigen sich deutliche Unterschiede bei den

Migrationsmotiven nach Herkunftsland. Bei eingewanderten Personen aus Kasachstan, der Türkei,

der Russischen Föderation, Polen und Italien stehen überwiegend familiäre Gründe im Vordergrund.

Eingewanderte aus Italien, Rumänien sowie Bosnien und Herzegowina gaben zudem überdurch-

schnittlich berufliche Gründen für ihren Zuzug nach Deutschland an. Diejenigen aus der Ukraine, Sy-

rien und Afghanistan nannten hingegen überwiegend Flucht und humanitäre Gründe. Diese Länder

bilden zugleich die wichtigsten Herkunftsländer von Schutzsuchenden in Deutschland.

Insgesamt ergibt sich ein vielschichtiges Bild, in dem familiäre, berufliche und humanitäre Gründe

die zentralen Beweggründe für die Migration nach Deutschland darstellen (vgl. Abbildung 7-9).
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Abbildung 7-9: Hauptmotiv für Migration nach den häufigsten Einwanderungsgruppen 2024, in Tau-
send

Anmerkung: Werte unter 3 % werden nicht beschriftet. Diese Angaben beruhen auf einer Selbstauskunft der Eingewanderten. Polen,
Kasachstan, Russische Föderation, Rumänien und Ukraine inkl. Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern. In geringerem Umfang
können diese auch bei anderen Geburtsländern enthalten sein.

Quelle: Statistisches Bundesamt, Mikrozensus (Erstergebnisse)

Bei den Migrationsmotiven zeigt sich außerdem ein deutlicher Geschlechterunterschied. Weibliche

Eingewanderte geben zu 50,6 % familiäre Gründe (Familienzusammenführung und Familiengrün-

dung) als Hauptmotiv an, während dieser Wert bei männlichen Eingewanderten nur 33,7 % beträgt.

Humanitäre Gründe spielen bei männlichen Zugewanderten mit 21,8 % eine etwas stärkere Rolle als

bei weiblichen Zugewanderten (17,5 %). Berufliche Gründe sind vor allem bei Männern ausgeprägt:

24,4 % geben die Aufnahme einer Arbeit als Hauptmotiv an, während dies bei Frauen nur 13,4% sind

(vgl. Abbildung 7-10).

Abbildung 7-10: Hauptmotiv für Migration nach Geschlecht 2024, in Tausend

Anmerkung: Werte unter 3 % werden nicht beschriftet. Diese Angaben beruhen auf einer Selbstauskunft der Eingewanderten.

Quelle: Statistisches Bundesamt, Mikrozensus (Erstergebnisse)

7.3 Menschen mit Migrationshintergrund

Daten zu Personen mit Migrationshintergrund werden vom Statistischen Bundesamt weiterhin bereit-

gestellt, um die Abweichungen im Vergleich zum Konzept „Einwanderungsgeschichte“ transparent zu
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machen und die Anschlussfähigkeit an frühere bzw. andere Statistiken in den Zeitreihen sicherzustel-

len. Seit 2016 wird der Migrationshintergrund im Mikrozensus folgendermaßen definiert183:

„Eine Person hat einen Migrationshintergrund, wenn sie selbst oder mindestens ein Elternteil die deut-

sche Staatsangehörigkeit nicht durch Geburt besitzt.“

Diese Definition umfasst folgende Personengruppen:

1. zugewanderte und nicht zugewanderte Ausländerinnen und Ausländer,
2. zugewanderte und nicht zugewanderte Eingebürgerte,
3. Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler,
4. Personen, die die deutsche Staatsangehörigkeit durch Adoption durch einen deutschen Elternteil er-
halten haben,
5. mit deutscher Staatsangehörigkeit geborene Kinder der 4 zuvor genannten Gruppen.

Im Jahr 2024 hatten 25,2 Millionen Menschen und somit 30,4 % der Bevölkerung in Deutschland ei-

nen Migrationshintergrund (vgl. Abbildung 7-12). Insgesamt sind fast zwei Drittel (63,3 %) der Perso-

nen mit Migrationshintergrund selbst migriert (1. Generation), während über ein Drittel (36,7 %) be-

reits in Deutschland geboren wurde (2. oder Folgegeneration). Eine weitere Generationenunterschei-

dung wird vom Statistischen Bundesamt aus methodischen Gründen nicht vorgenommen.184

Im Vergleich zu Personen mit Einwanderungsgeschichte ist die Bevölkerung mit Migrationshinter-

grund also umfangreicher (+3,9 Millionen) und der Anteil der deutschen Staatsangehörigen unter den

Menschen mit Migrationshintergrund ist mit 51,7 % höher (Einwanderungsgeschichte 43,7 %). Dies ist

vor allem dadurch bedingt, dass das Konzept „Migrationshintergrund“ definitorisch gesehen mehr in

Deutschland geborene Nachkommen beinhaltet, die häufiger deutsche Staatsangehörige sind als ein-

gewanderte Personen. Die größte Gruppe stellen aber auch unter den Menschen mit Migrationshin-

tergrund 2024 ausländische Staatsangehörige mit eigener Migrationserfahrung dar (also Ausländerin-

nen und Ausländer, die selbst zugewandert sind: 41,5 % bzw. 10,4 Millionen Personen, vgl. Abbildung

7-12). Die folgenden Abbildungen verdeutlichen zunächst noch einmal den zahlenmäßigen Vergleich

der beiden Konzepte „Einwanderungsgeschichte“ und „Migrationshintergrund“ sowie ihre jeweilige

innere Struktur.

Abbildung 7-11: Unterschiede zwischen der Bevölkerung mit Einwanderungsgeschichte und Migrati-
onshintergrund im Jahr 2024, in Tausend

Quelle: Statistisches Bundesamt, Mikrozensus (Erstergebnisse)

183 Vgl. Statistisches Bundesamt (2024b). Bis 2016 lautete die Definition: „Zu den Menschen mit Migrationshintergrund zählen alle
Ausländer und eingebürgerte ehemalige Ausländer, alle nach 1949 als Deutsche auf das heutige Gebiet der Bundesrepublik Deutsch-
land Zugewanderten sowie alle in Deutschland als Deutsche Geborene mit zumindest einem zugewanderten oder als Ausländer in
Deutschland geborenen Elternteil“.
184 Vgl. Statistisches Bundesamt (2024b).
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Abbildung 7-12: Bevölkerung nach Einwanderungsgeschichte und Migrationshintergrund im Jahr
2024 nach Staatsangehörigkeit, in Tausend

Quelle: Statistisches Bundesamt, Mikrozensus (Erstergebnisse)

Abbildung 7-13: Gegenüberstellung der Teilgruppen der Bevölkerung mit Einwanderungsgeschichte
und Migrationshintergrund im Jahr 2024, in Tausend

Quelle: Statistisches Bundesamt, Mikrozensus (Erstergebnisse)

Im Jahr 2024 sind von den Personen mit Migrationshintergrund 63,3 % selbst eingewandert und

36,7 % in Deutschland geboren. Die Personen mit Einwanderungsgeschichte setzten sich aus rund

16,1 Millionen Menschen (75,6 %) zusammen, die seit 1950 selbst eingewandert sind, sowie ihren di-

rekten Nachkommen mit rund 5,2 Millionen Menschen (24,4 %, zweite Generation). Letztere wurden

in Deutschland geboren, jedoch sind beide Elternteile seit 1950 nach Deutschland eingewandert. Mit

dem neuen Konzept gibt es also eine Verschiebung der internen Gewichtung hin zu selbst zugewan-

derten Personen (vgl. Abbildung 7-13).

Dies liegt vor allem an der unterschiedlichen Berücksichtigung der 4,1 Millionen Personen (5,0 %), die

in Deutschland geboren wurden und bei denen nur eines der Elternteile seit 1950 nach Deutschland

eingewandert ist. Diese Personen werden nicht mehr zur Bevölkerung mit Einwanderungsgeschichte
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gezählt, gehören aber überwiegend zu den Personen mit Migrationshintergrund. Neben der unter-

schiedlichen Gewichtung von Wanderungserfahrung und Staatsangehörigkeit (bei der Geburt) bildet

dieser Erfassungsunterschied die wesentliche Differenz der beiden Konzepte (vgl. Abbildung 7-13).

Weiterhin umfassen die „Nachkommen“ bei den Personen mit Einwanderungsgeschichte nur die

2. Generation, während beim Migrationshintergrund ggf. auch weitere Folgegenerationen berück-

sichtigt werden (insofern die deutsche Staatsangehörigkeit nicht durch Geburt erworben wurde).

Alters und Geschlechtsstruktur

Das Geschlechterverhältnis unterscheidet zwischen den beiden Konzepten nicht: es sind jeweils

49,5 % der Personen weiblich und 50,5 % männlich.

Mit einem Durchschnittsalter von 38,2 Jahren ist die Bevölkerung mit Einwanderungsgeschichte et-

was älter als die Bevölkerung mit Migrationshintergrund, die im Schnitt 36,0 Jahre alt ist (vgl. Abbil-

dung 7-14). Dies lässt sich durch den geringeren Anteil in Deutschland geborener Nachkommen er-

klären. Im Vergleich dazu sind Menschen ohne Migrationshintergrund bzw. Einwanderungsge-

schichte mit einem Durchschnittsalter von 47,4 Jahren deutlich älter.

Abbildung 7-14: Unterschiede in der Alters- und Geschlechtsstruktur zwischen den Konzepten Ein-

wanderungsgeschichte und Migrationshintergrund im Jahr 2024, in Tausend

Quelle: Statistisches Bundesamt, Mikrozensus (Erstergebnisse)

Vergleich der Konzepte nach Herkunftsgruppen

Mit Blick auf die beiden Konzepte zeichnen sich deutliche statistische Unterschiede innerhalb der

Herkunfts- bzw. Geburtsländer ab. In den Daten zur „Einwanderungsgeschichte“ sind Personen mit

nur einem eingewanderten Elternteil sowie solche, die weiteren Nachfolgegenerationen über die

2. Generation hinaus angehören, per Definition ausgeschlossen. Durch diese Einschränkungen (be-

sonders die zuerst genannte) reduzieren sich vor allem die Zahlen für Personengruppen mit einer län-

geren Einwanderungsgeschichte. So fällt bei Italien die Zahl der Personen mit Migrationshintergrund

im Vergleich zu Einwanderungsgeschichte um 31,2 % größer aus. Für die Türkei (+16,7 %) und Polen

(+11,8 %) sind ebenfalls deutliche Unterschiede festzustellen (vgl. Abbildung 7-15). Diese lassen sich

dadurch erklären, dass diese Gruppen eine längere Migrationsbiografie und daher einen höheren An-

teil in Deutschland geborener Nachkommen (mit ggf. nur einseitiger Einwanderungsgeschichte) ha-

ben.
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Im Gegensatz dazu sind die Differenzen zwischen den Konzepten bei Personengruppen, die überwie-

gend über Flucht und humanitäre Aufnahmen nach Deutschland kamen, geringer. Dies hängt damit

zusammen, dass die Einwanderungsgeschichte kürzer ist und noch vergleichsweise wenige in

Deutschland geborene Nachkommen existieren, insbesondere auch solche mit einseitiger Einwande-

rungsgeschichte. Bei den Menschen aus Afghanistan, Syrien, aber auch aus der Ukraine sind die quan-

titativen Unterschiede zwischen beiden Konzepten daher deutlich geringer (unter 1,0 %).

Für Kasachstan und die Russische Föderation zeigen sich dagegen negative Abweichungen. Bei diesen

beiden Herkunftsländern liegt die Zahl der Personen mit Migrationshintergrund höher als die mit

Einwanderungsgeschichte. Beide Länder sind wichtige Herkunftsgebiete von Spätaussiedlerinnen

und Spätaussiedlern. Dass die Zahlen der Personen mit Migrationshintergrund bei diesen Herkunfts-

ländern höher ausfallen, dürfte vor allem daran liegen, dass die in Deutschland geborenen Nachkom-

men von Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern nicht als Personen mit Migrationshintergrund er-

fasst und ausgewiesen werden. In der Kategorie Einwanderungsgeschichte werden allerdings auch

direkte Nachkommen einbezogen, daher fallen die Gesamtzahlen höher aus. Dieses Phänomen sollte

zwar theoretisch auch bei Polen und Rumänien auftreten, hier kommen jedoch zur historisch weiter

zurückliegenden Zuwanderung von Aussiedlerinnen und Aussiedlern stärker auch neue Zuwande-

rungsbewegungen (im Zuge der EU-Osterweiterung) dazu. Daher wird der Effekt hier überlagert.

Abbildung 7-15: Unterschiede zwischen den Konzepten Einwanderungsgeschichte und Migrations-
hintergrund nach Herkunftsländern im Jahr 2024, in Tausend

Anmerkung: Dargestellt ist das eigene Geburtsland bzw. bei in Deutschland geborenen Personen das Geburtsland der Eltern. Polen,

Kasachstan, Russische Föderation, Rumänien und Ukraine inkl. (Spät-)Aussiedlerinnen und (Spät-)Aussiedlern. In geringerem Um-

fang können diese auch bei anderen Geburtsländern enthalten sein.

Quelle: Statistisches Bundesamt, Mikrozensus (Erstergebnisse)

Deutscher Bundestag – 21. Wahlperiode Drucksache 21/4300 – 200 –
V

orabfassung – w
ird durch die lektorierte V

ersion ersetzt.



201

8 Ausländische Bevölkerung

8.1 Definition und Datenquellen

Die ausländische Bevölkerung in Deutschland umfasst alle Personen ohne deutsche Staatsangehörig-

keit, unabhängig davon, ob sie in Deutschland geboren wurden oder nach Deutschland zugewandert

sind (vgl. auch Kapitel 1). Dazu zählen auch staatenlose Menschen sowie Personen mit ungeklärter

Staatsangehörigkeit. Ausländische Staatsangehörige bilden eine Teilgruppe der Menschen mit Ein-

wanderungsgeschichte bzw. Migrationshintergrund, zu denen aber auch deutsche Staatsangehörige

gehören (vgl. Kapitel 7).

Datenquellen

Für die Beschreibung und Analyse der ausländischen Bevölkerung in Deutschland stellen der Mikro-

zensus, die Bevölkerungsfortschreibung und die auf dem Ausländerzentralregister (AZR) basierende

Ausländerstatistik wesentliche Informationsquellen dar. Je nach Datenquelle zeigen sich zahlenmä-

ßige Unterschiede, die aus verschiedenen Erhebungsmethoden, Definitionsgrundlagen und Erfas-

sungszeiträumen resultieren (vgl. Infobox).

Infobox: Zentrale Statistiken und Datenquellen zur ausländischen Bevölkerung in Deutschland

Datenquelle Herausgegeben von Erhebungsinhalte Berichtsweg Periodizi-

tät

Ausländerstatistik

basierend auf dem

Ausländerzentral-

register (AZR)

Bundesamt für Mig-

ration und Flücht-

linge (BAMF) als Re-

gisterführer/Statisti-

sches Bundesamt (Er-

stellen der Auslän-

derstatistik)

Struktur der ausländischen Bevöl-

kerung nach demografischen

Merkmalen sowie aufenthalts-

rechtlichem Status, Aufenthalts-

dauer und Staatsangehörigkeit

Hauptsächlich Ausländerbehörden:

Erfassung von ausländischen Staats-

angehörigen mit Meldestatus, die

sich länger als 3 Monate in Deutsch-

land aufhalten

Jährlich

Bevölkerungs-

fortschreibung

Statistisches Bundes-

amt (Destatis)

Bestand aller in Deutschland mel-

depflichtigen Personen

Berechnungen auf Basis des letzten

Zensus anhand der Ergebnisse der

Statistiken der natürlichen und

räumlichen Bevölkerungsbewegun-

gen (Sekundärstatistiken mit Voller-

hebung)

Monatlich

Mikrozensus Statistisches Bundes-

amt (Destatis)

Bevölkerungsstruktur, wirtschaftli-

che und soziale Lage der Bevölke-

rung, Erwerbsbeteiligung, Arbeit-

suche, Aus- und Weiterbildung,

Wohnverhältnisse, Gesundheit,

Migrationsmotive

Dezentrale Befragung durch die Sta-

tistischen Ämter der Länder und des

Bundes

Jährlich

Zensus Statistisches Bundes-

amt (Destatis)

Bevölkerungszahl, Daten zu demo-

grafischen Grundmerkmalen, Fa-

milien, Bildung, Erwerbstätigkeit,

Migrationshintergrund, Nationali-

tät, Gebäude und Wohnungen

Melderegister sowie Haushaltsbe-

fragung auf Stichprobenbasis

Alle

10 Jahre

Statistik der Ge-

burten

Statistisches Bundes-

amt (Destatis)

Geburten Vollerhebung mit Auskunftspflicht,

elektronische Mitteilungen der

Standesbeamten, in deren Standes-

amtsbezirk sich die Geburt ereig-

nete

Kontinu-

ierlich
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Statistik der Ster-

befälle

Statistisches Bundes-

amt (Destatis)

Sterbefälle Vollerhebung mit Auskunftspflicht,

elektronische Mitteilungen der

Standesbeamten, in deren Standes-

amtsbezirk sich der Sterbefall ereig-

nete

Kontinu-

ierlich

Einbürgerungs-

statistik

Statistisches Bundes-

amt (Destatis)

Einbürgerungen Elektronische Datenlieferung der

Einbürgerungsbehörden an die Sta-

tistischen Ämter der Länder, von

dort an das Statistische Bundesamt.

Vollerhebung

Jährlich

Quelle: Eigene Darstellung BAMF

Umstellung der Bevölkerungszahlen auf die Ergebnisse des Zensus 2022

Die Datengrundlage für diesen Bericht ist der Zensus 2022, der zum Stichtag 15. Mai 2022 durchgeführt wurde. Mit den Ergebnis-

sen des Zensus 2022 steht nun eine aktualisierte Datengrundlage für die Fortschreibung der Bevölkerungszahlen zur Verfügung.

Im Juni 2024 wurden die Bevölkerungszahlen auf dieser Grundlage neu berechnet und umgestellt. Diese Anpassung betrifft die

Bevölkerungsfortschreibung ab dem Berichtsmonat Mai 2022, einschließlich der Jahresdurchschnittswerte und Jahreszahlen ab

dem Berichtsjahr 2022. Um eine vergleichbare Datenbasis zu schaffen, wurden alle Bevölkerungszahlen ab dem Jahr 2022 an diese

neuen Ergebnisse angepasst. Der Zensus wird alle 10 Jahre durchgeführt, der nächste Zensus ist für 2031 geplant.

Im Vergleich zum Zensus 2011 zeigt sich, dass in Deutschland weniger Menschen leben als bisher angenommen. Die Bevölke-

rungszahl zum 30. Juni wurde von ursprünglich 84,1 Millionen auf rund 82,7 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern

nach unten korrigiert. Damit ergibt sich eine Abweichung von 1,4 Millionen Personen. Die Abweichungen zur Bevölkerungsfort-

schreibung bei den Bevölkerungszahlen betreffen vor allem die ausländische Bevölkerung. Nach dem Zensus 2022 lebten zum

Stichtag 15. Mai 2022 in Deutschland rund 10,9 Millionen Ausländerinnen und Ausländer, das sind nahezu 1,0 Millionen weniger

als durch die Bevölkerungsfortschreibung bis dato ausgewiesen.

Detaillierte Informationen zur Methodik der Neuberechnung der Bevölkerungszahlen auf Grundlage des Zensus 2022 sind in den

methodischen Erläuterungen des Statistisches Bundesamts dokumentiert.1

Die Mikrozensusstichprobe wird bei der statistischen Hochrechnung an die Eckdaten der laufenden Bevölkerungsfortschreibung

angepasst. Auf Basis des Zensus 2022 wurden 2025 neue Bevölkerungseckwerte zur Hochrechnung für die Jahre ab 2021 erstellt.

1) Vgl. https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Bevoelkerungsstand/Methoden/Erlauterun-
gen/umstellung-bevoelkerungszahlen-zensus-2022.html?nn=208632

Unterschiede zwischen Mikrozensus und Ausländerzentralregister

Die Differenz zwischen den Zahlen aus dem AZR (14,1 Millionen) und dem Mikrozensus 2024

(12,2 Millionen Ausländerinnen und Ausländern) (vgl. Kapitel 7.1) ergibt sich zum einen daraus, dass

im Mikrozensus nur die Bevölkerung in Privathaushalten ausgewiesen ist, während im AZR auch in

Gemeinschaftsunterkünften185 wohnhafte Menschen registriert sind. Zum anderen berücksichtigen

die Bevölkerungsfortschreibung und der Mikrozensus auch die Ergebnisse des Zensus 2022, während

das AZR sie nicht berücksichtigt.

185 Zu Gemeinschaftsunterkünften zählen beispielsweise Krankenhäuser, Behindertenwohnheime, Alten- und Pflegeheime, Flücht-
lingsunterkünfte, geschlossene Heime, Klöster und Gefängnisse. Vgl. zur Struktur und zur Erfassung dieser Bevölkerungsgruppe im
Mikrozensus Schanze (2019).
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Unterschiede zwischen Bevölkerungsfortschreibung und Ausländerzentralregister

Die Bevölkerungsfortschreibung liefert demografische Informationen zur ausländischen Bevölke-

rung, darunter Angaben zur Staatsangehörigkeit, Geschlecht, Alter und Familienstand. Das AZR ent-

hält darüber hinaus weitere Informationen zum Aufenthaltsstatus und zur Aufenthaltsdauer. Die Be-

standszahlen der ausländischen Bevölkerung aus diesen Quellen weichen jedoch infolge unterschied-

licher inhaltlicher Abgrenzungen, Berichtswege und Erfassungsverfahren voneinander ab.

Die Erfassung im AZR richtet sich nach aufenthaltsrechtlichen Bestimmungen. Ausländische Staats-

angehörige186 werden dort im Zuge der kommunalen melderechtlichen Registrierung erfasst, d. h. nur

dann, wenn sie sich nicht nur vorübergehend in Deutschland aufhalten (in der Regel bei einem Auf-

enthalt von mehr 3 Monaten; § 2 Abs. 1 AZRG). Personen, die einen Aufenthaltstitel beantragen oder

ein Asylgesuch äußern, werden unabhängig von der Aufenthaltsdauer umgehend registriert (§ 2

Abs. 1a AZRG). Seit 2021 werden im AZR zudem Personen erfasst, bei denen eine irreguläre Einreise

oder ein irregulärer Aufenthalt festgestellt wurde (§ 2 Abs. 1a Nr. 2 und 3 AZRG). Die entsprechenden

Personenstandsdaten werden von den zuständigen Ausländerbehörden an das AZR übermittelt (§ 6

Abs. 1 Nr. 1 AZRG).

Im Unterschied dazu beruht die Bevölkerungsfortschreibung auf melderechtliche Bestimmungen.

Dabei werden alle aus dem Ausland zugezogenen Personen gezählt, die sich bei den Meldebehörden

anmelden, unabhängig von der Aufenthaltsdauer. Aufgrund der unterschiedlichen Erfassungskrite-

rien ist ein direkter Vergleich der AZR-Ergebnisse mit der laufenden Bevölkerungsfortschreibung nur

eingeschränkt möglich. Die Daten der Bevölkerungsfortschreibung sind dann relevant, wenn demo-

grafische Informationen oder Vergleiche mit der deutschen oder der gesamten Bevölkerung gefragt

sind (siehe auch Tabelle 8-4 und Tabelle 8-6 im Anhang). Bei aufenthaltsrechtlichen Aspekten (Auf-

enthaltstitel oder -dauer) sind die AZR-Daten heranzuziehen.

8.2 Entwicklung der ausländischen Bevölkerung im Zeitverlauf

Seit den 1990er-Jahren bewegte sich die Zahl der ausländischen Staatsangehörigen über eine lange

Zeit hinweg zwischen 7 und 8 Millionen Menschen (vgl. Abbildung 8-1). Aufgrund der hohen Zuwan-

derung in den vergangenen Jahren stieg diese Zahl basierend auf der Bevölkerungsfortschreibung auf

rund 12,4 Millionen Personen (Stand: 31. Dezember 2024, vgl. Tabelle 8-4 im Anhang). Dies entspricht

einem Anteil von 14,8 % an der Gesamtbevölkerung und stellt den höchsten Wert im betrachteten

Zeitraum seit 1990 dar. An dieser Stelle ist aber nochmals darauf hinzuweisen, dass es sich um die

neuen Werte mit Anpassung durch den Zensus 2022 handelt. Die Tabelle 8-4 im Anhang gibt einen

Überblick über die Verteilung der ausländischen Bevölkerung auf die einzelnen Bundesländer.

186 Deutsche Staatsangehörige, die zusätzlich eine oder mehrere weitere ausländische Staatsangehörigkeiten besitzen, gehen nicht ins
AZR ein.
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Abbildung 8-1: Ausländische Bevölkerung und ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung seit 1990

Anmerkungen: Ab dem Berichtsjahr 2011 ist das Ergebnis auf Grundlage des Zensus 2011 genannt. Die Bevölkerungsentwicklung
2016 und 2017 ist aufgrund methodischer Änderungen und technischer Weiterentwicklungen nur bedingt mit den Vorjahreswerten
vergleichbar. Ausführliche Erläuterungen dazu finden sich auf der Internetseite des Statistischen Bundesamtes zum Bevölkerungs-
stand. Ab 2022 an den Zensus 2022 angepasste Werte.

Quelle: Statistisches Bundesamt, Bevölkerungsfortschreibung

8.3 Struktur der ausländischen Bevölkerung

Nach den Ergebnissen der Ausländerstatistik (auf Basis der AZR-Daten) lebten Ende 2024 14.061.640

ausländische Staatsangehörige in Deutschland. Mit einem Anstieg um rund 0,2 Millionen Personen

bzw. 1,2 % hat sich die Zahl im Vergleich zu 2023 leicht erhöht. Im Folgenden werden die Staatsange-

hörigkeiten, die Alters- und Geschlechtsstruktur sowie die Aufenthaltsdauer und der Aufenthaltssta-

tus der ausländischen Bevölkerung näher betrachtet.

8.3.1 Ausländische Bevölkerung nach Staatsangehörigkeiten

Die Abbildung 8-2 zeigt die Entwicklung der ausländischen Bevölkerung zwischen 2014 und 2024

nach Herkunftsregionen. Der Anstieg der Gesamtzahl ab dem Jahr 2014 ist unter anderem auf die ver-

stärkte Zuwanderung von schutzsuchenden Menschen zurückzuführen, vor allem aus Syrien und aus

weiteren Konfliktregionen. Im Jahr 2020 kam es durch die COVID-19-Pandemie zu Einschränkungen

in der internationalen Mobilität. Dadurch verlangsamte sich auch das Wachstum der ausländischen

Bevölkerung, ohne dass es jedoch zu einem Rückgang kam. Ab 2022 ist ein erneuter stärkerer Zu-

wachs zu beobachten, insbesondere durch die Aufnahme von Kriegsgeflüchteten aus der Ukraine.

Gleichzeitig lässt sich über den betrachteten Zeitraum hinweg eine Veränderung der Herkunftsstruk-

tur erkennen: Während europäische Staaten nach wie vor den größten Anteil stellen, ist die Bedeu-

tung der asiatischen Herkunftsländer gewachsen.

Von den rund 14,1 Millionen Ausländerinnen und Ausländern Ende 2024 hatten meisten eine euro-

päische Staatsangehörigkeit: 35,9 % besaßen die Staatsangehörigkeit eines EU-Staates und weitere

32,5 % kamen aus anderen europäischen Staaten außerhalb der EU. Personen aus asiatischen Staaten
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